
150 der Beilagen zu den stenographiscIien Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

1976 03 30 

Regierungsv orlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
betreffend die Vereinheitlichung des Urlaubs­
rechtes und die Einführung einer Pflegefrei­

steIlung 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I 

ERHOLUNGSURLAUB UND PFLEGEFREI­
STELLUNG 

Abschnitt 1 

Erholungsurlaub 

Geltungs bereich 

§ 1. (1) Die Bestimmungen dieses Abschnittes 
gelten für Arbeitnehmer aller Art, deren Arbeits­
verhältnis auf einem privatrechtlichen Vertrag 
beruht. 

(2) Ausgenommen sind 

1. Arbeitsverhältnisse der land- und forstwirt­
schaftlichen Arbeiter, auf die das Land­
arbeitsgesetz, BGBI. Nr. 140/1948, anzu­
wenden ist; 

2. Heimarbeiter, auf die das Heimarbeitsgesetz 
1960, BGBI. Nr. 105/1961, anzuwenden ist; 

3. Arbeitsverhältnisse zu einem Land, einem 
Gemeindeverband oder einer Gemeinde; 

4. Arbeitsverhältnisse zum Bund, auf die 
dienstrechtliche Vorschriften anzuwenden 
sind, die den Urlaubsanspruch zwingend 
regeln; 

5. Arbeitsverhältnisse zu Stiftungen, Anstalten 
oder Fonds, auf die das Vertragsbedienste­
tengesetz 1948, BGBI. Nr. 86, gemäß § 1 
Abs. 2 VBG sinngemäß anzuwenden ist; 

6. Arbeitsverhältnisse, auf die das Bauarbeiter­
Urlaubsgesetz 1972, BGBl. Nr. 414/1972, 
anzuwenden ist; 

7. Arbeitsverhältnisse, auf die das Schauspieler­
gesetz, BGBl. Nr. 441/1922, anzuwenden ist. 

(3) Die §§ 6 und 12 sind auch auf Arbeits­
verhältnisse im Sinne des Abs. 2 Z. 7 anzuwen­
den. 

Urlaub 

§ 2. (1) Dem Arbeitnehmer gebührt in jedem 
Arbeitsjah~ ein ununterbrochener bezahlter 
Urlaub. Das Urlaubsausmaß beträgt bei einer 
Dienstzeit von weniger als 20 Jahren 24 Werk­
tage und erhöht sich mit Beginn des 21. Jahres 
auf 30 Werktage. 

(2) Der Anspruch auf Urlaub entsteht im 
ersten Arbeitsjahr nach Zurücklegung einer un­
unterbrochenen Dienstzeit von sechs Monaten 
(Wartezeit), sonst mit Beginn des Arbeitsjahres. 

(3) Für die Bemessung der Dienstzeit im 
Sinne des Abs. 2 sind alle Zeiten anzurechnen, 
die der Arbeitnehmer in unmittelbar voraus­
gegangenen Arbeits(Lehr)verhältnissen zum 
Arbeitgeber zurückgelegt hat. 

(4) Das erhöhte UrIaubsausmaß ist zu Beginn 
des Arbeitsjahres-erworben, in dem unter Berück­
sichtigung der Anrechnungsbestimmungen das 
20. Arbeitsjahr vollendet wird. 

Anrechnungsbestimmungen 

§ 3. (1) Für die Bemessung des Urlaubs aus­
maßes sind Dienstzeiten bei demselben Arbeit­
geber, die keine längeren Unterbrechungen als 
jeweils drei Monate aufweisen, zusammenzu­
zählen. 

(2) Für die Bemessung des Urlaubsausmaßes 
sind anzurechnen: 

1. die in einem anderen Arbeitsverhältnis im 
Inlande zugebrachte Dienstzeit, sofern sie 
mindestens je s·echs Monate gedauert hat; 

2. die Zeit eines erfolgreichen Studiums an 
einer allgemeinbildenden höheren oder einer 
berufsbildenden mittleren oder höheren 
Schule oder einer Akademie im Sinne des 
Schulorganisationsgesetzes 1962, BGBl. 
Nr. 242, oder an einer diesen gesetzlich 
geregelten Schularten vergleichbaren Schule, 
in dem für dieses Studium nach den schul­
rechtlichen Vorschriften geltenden Mindest­
ausmaß, soweit sie über die Erfüllung der 
allgemeinen Schulpflicht hinausgeht, höch-' 
stens jedoch im Ausmaß von vier Jahren. 
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2 150 der Beilagen 

Als Zeitpunkt des möglichen Studienab- daß der Urlaub bis zum Ende des Urlaubsjahres, 
schlusses ist bei Studien, die mit dem Schul- in dem der Anspruch entstanden ist, verbraucht 
jahr enden, der 30. Juni und bei Studien, werden kann. 

die mit dem Kalenderjahr enden, der (2) Für Zeiträume, während deren ein Arbeit-
31. Dezember anzusehen; 'nehmer aus einem der in § 2 Entgeltfortzah-

3. die gewöhnliche Dauer eines mit Erfolg ab- lungsgesetz 1974, BGBL Nr. 399, genannten 
geschlossenen Hochschul~tudiums bis zum Gründe an der Arbeitsleistung verhindert ist, 
Höchstausmaß von fünf Jahren; während deren er Anspruch auf Pflegefreistellung 

4. Zeiten, für welche eine Haftentschädigung unter Fortzahlung des Entgelts im Sinne des § 16 
gemäß § 13 a Abs. 1 oder § 13 c Abs. 1 des Abs. 2 oder während deren er sonst Anspruch 
Opferfürsorgegesetzes 1947, BGBl. Nr. 183, auf Entgeltfortzahlung bei Entfall der Arbeits­
gebührt. Diese Anrechnung findet nicht statt, leistung hat, darf der Urlaubsantritt nicht ver­
soweit ein Arbeitsverhältnis während der einbart und der vereinbarte Urlaub nicht ange­
Haft aufrecht geblieben und aus diesem treten werden. Geschieht dies dennoch, gilt der 
Grunde für die Urlaubsdauer zu berück- Zeitraum der Arbeitsverhinderung nicht als 
sichtigen ist. Urlaub. 

(3) Zeiten nach Abs. 2 Z. 1 und 2 sind insge­
samt nur bis zum Höchstausmaß von zehn 
Jahren anzurechnen. 

(4) Fallen anrechenbare Zeiten zusammen, so 
sind sie für die Bemessung der Urlaubs dauer 
nur einmal zu berücksichtigen. 

Zusatzurlaub 

§ 4. (1) Durch Verordnung des Bundesministers 
für soziale Verwaltung kann für Arbeitnehmer, 
die während des überwiegenden Teiles des 
Urlaubsjahres Arbeiten verrichten, welche über 
Feststellung des Zentral-Arbeitsinspektorates 
nach dem Stand der medizinischen und techni­
schen Wissenschaften mit einer besonderen 
gesundheitlichen Gefährdung verbunden sind, 
ein Zusatzurlaub festgesetzt werden. Das Aus­
maß des Zusatzurlaubes beträgt entsprechend 
dem Ausmaß der gesundheitlichen Gefährdung 
bis zu sechs Werktagen pro Urlaubsjahr. Vor 
Erlassung der Verordnung sind die zuständigen 
Interessenvertr,etungen der Arbeitgeber, und 
Arbeitnehmer _ anzuhören. 

(2) Für Betriebe, die 'dem Verkehrs-Arbeits­
inspektionsgesetz 1952, BGBL Nr. 99, unter­
liegen, obliegt die Feststellung dem Verkehrs­
Arbeitsinspektorat, für Betriebe, die der berg­
behördlichen Aufsicht unterliegen, dem Bundes­
minister für Handel, Gewerbe und Industrie. 

(3) Begünstigten Invaliden im Sinne des § 2 
Invalideneinstellungsgesetz 1969, BGBl. Nr. 22/ 
1970, gebührt ein Zusatzurlaub im Ausmaß von 
drei Werktagen pro Urlaubsjahr. 

Verbraum des Urlaubes 

§ 5. (1) Bei der Vereinbarung des Urlaubs­
zeitpunktes und 'desUrlaubszeitraumes sind die 
Urlaubswünsche des Arbeitnehmers' zu berück­
sichtigen, es sei denn, ihrer Berücksichtigung 
stehen zwingende Erfordernisse des Betriebes 
entgegen. Diese Vereinbarung hat so zu erfolgen, 

(3) Der Urlaub kann in zwei Teilen verbraucht 
werden, doch muß ein Teil mindestens sechs 
Werktage betragen. 

(4) Wird der Urlaub in dem UrIaubsjahr, in 
dem der Anspruch entstanden ist, 

1. mangels Einigung zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer über den Verbrauch des 
Urlaubs oder 

2. aus "dem alleinigen Verschulden des Arbeit-
gebers nicht ,verbraumt, 

so kann er vom Arbeitnehmer im folgenden 
Urlaubsjahr jederzeit nach vorheriger Verständi­
gung des Arbeitgebers angetreten werden. 

(5) Der Urlaubsanspruch verfällt, wenn der 
Urlaub aus dem alleinigen Verschulden des 
Arbeitnehmers in dem Urlaubsjahr, in dem der 
Anspruch entstanden ist, nicht verbraucht wird. 

Erkrankung während des Urlaubes 

§ 6. (1) Erkrankt (verunglückt) ein Arbeit­
nehmer während des Urlaubes, ohne dies vor­
sätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt zu 
haben, so werden auf Werktage fallende Tage 
der Erkrankung, an denen der Arbeitnehmer 
durch die Erkrankung arbeitsunfähig war, auf 
das Urlaubsausmaß nicht angerechnet, wenn die 
Er krankung länger als drei Kalendertage ge­
dauert hat. 

(2) übt ein Arbeitnehmer während seines 
Urlaubes eine dem Erholungszweck wider­
sprechende Erwerbstätigkeit aus, so findet Abs. 1 
keine Anwendung, wenn die Erkrankung (der 
Unglücksfall) mit dieser Erwerbstätigkeit in 
ursächlichem Zusammenhang steht. 

(3) Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber 
nach dreitägiger Krankheitsdauer die Erkrankung 
unverzüglich mitzuteilen. Ist dies aus Gründen, 
die nicht vom Arbeitnehmer zu vertreten sind, 
nicht möglich, so gilt die Mitteilung als recht­
zeitig erfolgt, wenn sie unmittelbar nach Wegfall 
des Hinderungsgrundes nachgeholt wird. B,ei 
Wiederantritt des Dienstes hat der Arbeitnehmer 
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150 der Beilagen 3 

ohne schuldhafte Verzögerung' ein ärztliches 
Zeugnis oder eine Bestätigung des zuständigen 
Krankenversicherungsträgers über· Beginn, Dauer' 
und Ursache der Arbeitsunfähigkeit vorzulegen. 
Kommt der Arbeitnehmer piesen Verpflichtungen 
nicht nach, so ist Abs. 1 nicht anzuwenden. 

Urlaubsentgelt 

§7. (1) Während des Urlaubes behält der Ar­
beitnehmer den Anspruch auf das Entgelt nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen. 

(2) Ein nach Wochen, Monaten oder längeren 
Zeiträumen bemessenes Entgelt darf für die Ur­
laubsdauer nicht gemindert werden. 

(3) Bei Akk'ord-, Stück- oder Gedinglöhnen, 
akkord ähnlichen oder sonstigen leistungsb~zoge­
nen Prämien oder Entgelten ist das U rlaubsent­
gelt nach dem Durchschnitt der letzten dreizehn 
voll gearbeiteten Wochen unter Ausscheidung 
nur ausnahmsweise geleisteter Arbeiten und unter 
Berücksichtigung des zuletzt geltenden Lohn­
satzes zu berechnen. 

(4)"In allen anderen Fällen ist für die Urlaubs­
dauer das regelmäßige Entgelt zu zahlen. Regel­
mäßiges Entgelt ist. jenes . Entgelt; das dem. Ar­
beitnehmer gebührt hätte; wenn der Urlaub 
nicht angetreten worden wäre. 

(5) Ist Verpfl.egung vereinbart und nimmt sie 
der Arbeitnehmer während des Urlaubes nicht' 
:in Anspru~so i~t ihm an ihrer Stelle ein Betrag 
in 'der Höhe des auf die Dauer des Urlaubes ent-. 
fallenden Barentgeltes zu vergüten. 

(6) Durch Kollektivvertrag im Sinne des § 18 
Abs. 4 ArbVG, BGBl. Nr. 22/1974, kann' gere-. 
gelt werden, welche sonstigen Leistungen~ des 
Arbeitgebers bei Ber.echnung .des Urla;ubsent­
geltes zu berücksichtigen sind. Durch Kollektiv­
vertragkann weiters eine von Abs. 3 bis 5 ab­
weichende Art der Entgeltberechnung geregelt 
werden. 

(7) Das Urlaubsentgelt ist bei Antritt des 
Urlaubes für die ganze :Urlaubsdaue,r im voraus 
zu zahlen. 

Aufzeichnungen 

§ 8. (1) Der Arbeitgeber hat Aufzeichnungen 
zu führen, aus denen hervorgeht . 

1. der Zeitpunkt des Dienstantrittes des Ar­
beitnehmers, di,e angerechneten Dienstzeiten 
und die Dauer des dem Arbeitnehmer zu­
stehenden bezahlten Urlaubes; 

2. die Zeit, in welcher der Arbeitnehmer seinen 
bezahlten Urlaub genommen hat; 

3. das Entgelt, das der Arbeitnehmer für die 
Dauer des bezahlten Urilaubes erhalten hat, 
und der . Zeitpunkt der Auszahlung; . 

4. wenn das Urlaubsjahr nicht. nach dem Ar­
beitsjahr berechnet wird, der Zeitpunkt, ab 
,dem die Umstellung gilt, und' die Norm, auf 
Grund der die Umstellung erfolgt ist, sowie 
das' Ausmaß der dem Arbeitnehmer für den 
Umstellungszeitraum g'ebühreilden U rlaubs­
ansprüche und der Zeitraum, in dem dieser 
Urlaub verbraucht wurde~ 

(2) Die Verpflichtung nacli Abs. 1 ist auch dann 
erfüllt, wenn diese Angaben aus Aufzeichnungen 
hervorgehen, die der Arbeitgeber zum Nachweis 
der Erfüllung anderer Verpflichtungen .führt. 

Urlaubsentschädigung 

§ 9. Dem Arbeitnehmer gebührt eine Ent­
schädigung in Höhe des noch ausstehenden Ur­
laubsentgdtes einschließlich der aUf den nicht 
verbrauchten Urlaub entfallenden aliquoten Teile 
von Sonderzahlungen, wenn das Arbeitsverhält­
nis nach Entstehen des Urlaubsanspruches, jedoch 
vor Vel'lbrauch .des Urla.ubes 

1. vorzeitig aufgelöst wird und der Arbeit­
nehmer die vorzeitige Auflösung nicht ver­
schuldet hat oder 

2. durch Kündigung beendet ~rde und der 
Urlaub während der Kündigungfrist nicht 
verbraucht werden konnte oder dem Arbeit­
nehmer der Urlaubsverbrauch während der 
Kündigungsfrist nicht zumutbar war oder 

3. durch Zeitablauf oder 
4. durch Tod des Arbeitnehmers endet. 

Urlaubsabfindung 

§ 10. (1) Dem Arbeitnehmer gebührt eine 
Abfindung, wenn das Arbeitsverhältilis vor Ver­
brauch des Urlaubes' endet und kein Anspruch 
auf Urlaubsentsehädigung besteht. Die Abfindung 
betr,ägt für jede Woche seit Beginn des Urlaubs­
jahres, in dem ein Urlaub nicht verbraucht 
wurde, 1/52 des Urlaubsentgeltes. 

(2) Die Abfindung gebührt nicht, wenn der 
Arbeitnehmer ohne. wichtigen Grund vorzeitig 
austritt. 

Pfändungsschutz 

§ 11. Das Urlaubsentgelt, die Urlaubsentschädi­
gung und die Urlaubsabfindung sind der Exe­
kution ent;zogen, soweit sie nicht Unterhalts­
ansprüche betrifft. 

Unabdingbarkeit 

§ 12. Die Rechte, die dem Arbeitnehmer auf 
Grund der§§ 2 his 11 zustehen, können durch 
Arbeitsvertrag, Arbeits(Dienst)ordnung, Betriebs­
vereinbarung oder, soweit in diesem Bundes­
gesetz nicht ,anderes bes·timmt ist, durch Kollek­
tivvertrag weder aufgehoben noch beschränkt 
werden. 

2 
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Sttafbesti'miiiungen 'gehörigen während einer verhältnismäßig kurzen 
§ U. Arbeitgeber .oder de~en gesetzliche Ver- Zeit verhindert, so ist er für diese Zeit von der 

treter, die den Bestimmungen des .§ 8 zuwider- Arbeitsleistung freigestellt. Als nahe Angehörige 
handeln, sind, sofern die Tat nicht nach anderen im Sinne dieses ßuBdesgese~.es si~dder Eheg.a~te 
Vorschriften einer strengeren. Strafe unterliegt, und Per~onen anzuse?e.n,dlemlt ,d:~m Arbelt­
von der Bezirksvbrwaltungsbehörde, .soweit es: nehmer In ,gerader. Linie ver~an~t SInd, fern~r 
sich um Betriebe handelt, die der bergbehörd-: Wahl- und Pfl~gekInder .sowle dIe Pers(:>D, mIt 
lichen Aufsicht unterstehen, von der Berghaupt-! der der ArbeItnehmer In Lebensgememschaft 
'rhannsdla'ft, mit einer 'Geldstrafe von S 500,-: lebt. 
t>is S 30 '000,- zu bestrafen. - :(2) Ist cl-er Arbeitnehmer :-ahs ,den in Abs. 1 ge-

;nanntenGründen -an der Arbeitsleistung durch 
Weitergelten von Regelungen mehr als in1;gesamt sechs Arbeitstage i:nnerhalb 

§ 14. (1) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens eines Arbeitsjahres verhindert, so hat er dennoch 
dieses Abschnittes bestehende, für die Arbeit_ hUr Anspruch auf Fortzalilung' des -Entgelts für 
nehmer.günst~gere Regelungen in Kollektivver- sechs -Arbeitstage. 
trägen, Arbeitsordnungen (Dienstordnungen), Unabdingbarkeit 
B'etriebsvereinbarungen oder Arbeitsverträgen 
werden durch die Bestimmungen dieses Bundes-§ 17. Die ltechte, die -dem A:rbeitnehmer auf 
gesetzes nicht berührt. - -Grund -des § i 6 zustehen, 'können durch Arbeits-

. _ .... - . . _ _ . .! verttag,Arbeits(Dienst,ordnung, Betriebsverein-
{2)' ~m Zeitpunkt des In~ra.f,ttrete~sdleses! barung oder Kollektivvertrag weder aufgehoben 

~bschmttes b~stehende kolle~t1vve~traghche Ver-: noch beschränkt werden. 
enbarungen m AngelegenheIten, In -denen nach: 
-der Bestimmung des § 7 Abs. 6 abweichende' Günstigere Regehmgen 
Regelungen durch Kollektivvertrag zulässig .sind, : -, _ '. . _ _. . . 
-gelten als solche Regelungen, insoweit SIe der! .~ 18. ~setzl~the Vorschnften,Ko!1'ekt1vv~r­
vor,gellannten Bestimmung entsprechen. : -trage, ArbeIts(DIenst)~rdnun~.en, Be.tnebsverem-

,·barungen oder ArbeItsvertrage, dIe denA:n­
: :sprum -auf Pflegefreistellung im Sinne des § 16 

Abschnitt 2 : günstiger regeln, bleiben insoweit unberührt. 

pnegefreistellung 

Geltungsbereich 

§ 15. (1) Die Bestimmungen dieses Abschnittes' 
gelten für Arbeitnehmer all~r Art, deren Ar­
beitsverhältnis auf einem privatrechtlichen Ver­
trag beruht. 

(2) Ausgenommen sind 
1. Arbeitsverhältnisse der land- und forstwirt­

schaftlichen Ar;beiter,aufdie das Land­
atbeitsgesetz 1948, BGBl. Nr. 140, anzu­
wenden ist; 

2. Heimarbeiter, auf die das Heimarbeitsgesetz 
1960, BGBl. Nr. 105/1961, anzuwenden ist; 

3. Arbeitsverhältnisse zu einem Land, einem 
Gemeindeverband oder einer Gemeinde; 

4. Arbeitsverhältnisse zum Bund, auf die 
'dienstrechtliche Vorschriften anzuwenden 
sind, welche den wesentlichen Inhalt des Ar­
beitsverhältni;ses zwingend r.egeln; 

5. Arbeitsverhältnisse zu Stiftungen, Anstalten 
oder Fonds, auf die das Vertrags bediensteten­
gesetz 1948, BGBl. Nr. 86, gemäß § 1 Abs. 2 
VBG sinngemäß anz~wenden ist. 

Pflegefreistellung 

§ 16. (1) Ist der Arbeitnehmer nach Antritt 
des Arbeitsverhältnisses an der Arbeitsleistung 
wegen der notwen-digenPflege eines im gemein­
samen Haushalt lebenden erkrankten nahen An-

ARTIKEL U 

Das ·Jöurna:listengesetz~St:GB1. Nr.SSf1920, in 
der Fassung der BundesgesetzeBGBl. Nr. 295/ 
1921, 18311925,38'8/1926, 158/195'5 und 1-08/1958 
wird wie folgt geändert: 

'§ 3 hat zu lauten: 

,,§ 3. Die Dauer des dem Redakteur zu 'gewäh­
renden jährlichen Urlaubes muß mindestens. 
einen Monat, nach mehr als,zehnjähriger Dauer 
des Arbeitsveflhältnisses ;eineinhalb Monate betra­
gen, innerhalb welcher Zeit die festen Bezüge 
fortlaufen. Im übrigen gilt Art. I Abschnitt 1 
des Bundesgesetzes vom XXXXXXXXXXXXZ 
bet~effend die Vereinheitlichung des Urlaubsrech­
tes und die Einführung einer Pflegefreistellung, 
BGBL Nr. XXXXXX." 

ARTIKEL III 

Das Bundesgesetz BGBl. Nr. 359/1928 über 
die Regelung des DienstV'erhältnisses der Privat­
kraftwagenführer (Privat-Kraftwagenfühl'erge­
setz) in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 174/1946, 313/1964 und 317/1971 wird wie 
folgt geändert: -

§ 4 hat zu laute~: 

,,§ 4. Dem Privatkraftwageitfahre-r gebührt in 
jdem Dienstjahr ein ununterbmchener Urlaub, 
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auf den die Vorschriften des Art. J Abschnitt 1 
des Bundesgesetzes vom XXXXXXXXXXXZZ 
betreffend die Vereinheitlichung des U rlaubs­
rechtes und die Einführung einer Pflegefr'eistel­
lung, BGBl. Nr. XXXX:XX, anzuwenden sind." 

ARTIKEL IV 

. Das Bundesgesetz BGBL Nr. 16/1970 über 
den Dienstvertrag der Hausbesorger (Hausbesor­
gergesetz) in der Fassung der' Bundesgesetze 
BGBL Nr. 314/1971, 317/1971 und des Art. III 
des Bundesgesetzes BGBL Nr. 399/1974 wird 
geändert wie folgt: 

§ ,15 hat zu Ia1!ten: 

,,§ 15. (1) Dem Hausbesorger gebührt in jedem 
Dienstjahr ein' ununterbrochener Urlaub, auf 
den die Vorschriften des Art. I Abschnitt 1 des 
,Bundesgesetz~s vom :XXX:XXXXXZXX:XX, be­
treffend die Vereinheitlichung des Udaubsrechtes 
und die Einführung einer Pflegefreistellung, 
BGBL Nr. XXXXXXX mit der Maßgabe anzu­
wenden sind, daß an Stelle des Urlaubsausmaßes 
von 24 Werktagen ein Urlaubsausmaß von i8 Ka­
lendertagen und an Stelle des Udaubsausmaßes 
von 30 Werktagen ein Urlaubs ausmaß von 35 Ka­
lendertagen tritt. 

(2) Während des Urlaubes behält der liaus­
besorger den Anspruch auf das gesamte Ent­
gelt (§§ 7, i2 und 13)." 

ARTIKEL V 

Das Bundesgesetz BGBL Nr. 235/1962, über 
die Regelung des Dienstverhältnisses der Haus­
gehilfen und Hausangestellten (Hausgehilfen- und 
Hausangestel:ltengesetz) in der Fassung der Bun­
desgesetze BGBL Nr. 10411965, 9411969, 4621 
1969, 31711971 und des Art. II des Bundes­
gesetzes BGBL Nr. 399/1974, wird geändert wie 
folgt: 

1. § 9 hat zu lauten: 

,,§ 9. (1) Dem DieI:\stnehmer gebührt in jedem 
Dienstjahr ~in ununterbrochener Urlaub, auf 
den, soweit im folgenden nicht anderes be­
stimmt ist, die Vorschriften des. Art. I Ab­
schnitt 1 des Bu~desgesetzes vom XXXXXXXX, 

. betreffend die V·ereinheitlichung des Urlaubs­
rechtes und die Einführung einer Pflegefreistel­
IUIllg, BGBL Nr. XXXXXX, .anzuwende~ sind. 

(2) Während des Urlaubes gebührt dem Dienst­
nehmer neben den auf die Urlaubszeit entfallen­
den, nach § 3 Abs. 2 abzugelten<;l.en Sachleistun­
gen und auf den gleichen Zeitraum entfallenden 

Geldbezügen ein Urlaubszuschuß. Dieser .zu­
schuß beträgt bei einem Urlaubsanspruch von 
24 Werktagen das zweifache und bei einem Ur­
laubsanspruch von 30 Werktagen das zweiein­
halbfache der monatlicl1en Geldbezüge. 

(3) Wird der Urlaub an einem Montag ange­
treten oder endet er an einem Samstag, so hat 
dem Urlaubsbeginn oder dem Urlaubsende der 
arbeits freie Sonntag .(§ 6 Abs. 1) voranzugehen 
oder nachzufolgen. An Sonntagen oder gesetz­
lichen Feiertagen, die in den Urlaub fallen, ist 
der Dienstnehmer von der Dienstleistung be­
freit." 

2. § 21 Abs. 1 hat ~u lauten: 

,,§ 21. (1) Für die ID § 1 Abs. 3 angeführten 
Dienstverhältnisse gelten von den Vorschriften 
des Abschnittes II nur § 2 Abs .. 1 und 3, § 3, 
§ 4 Abs. 3, § 5. Abs. 4: bis 6, § 6 .(\bs. 5, § 7 
Abs. 1 und 7, §§ 8,9, 18, 19 und 20." 

ARTIKEL VI 

Pas AngesteUtengesetz, BGBL Nr. 292/1921, 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBL Nr. 2291 
1937, 174/1946, 159/1947, 108/1958, 253/1959, 
29211971, 317/1971 und 418/1975 wird wie 
folgt geändert: 

§ 17 hat zu lauten: 

"Urlaub 

§ 17. Dem Angestellten gebührt in jedem 
Dienstjahr ein ununterbrochener Urlaub, auf den 
die Vorschriften des Att. I Abschnitt 1 des Bun­
desgesetzes vom XXXXXXXXXXX betreffend 
die Vereinheitlichung des Urlaubsrechtes und die 
Einführung einer Pflegefreistellung, BGBL 
Nr. XXXXXXXX, ·anzuwenden sind. 

ARTIKEL VII 

Das Bundesgesetz BGBL Nr. 538/1923 über 
den Dienstv,ertrag der Angestellten in Iand- und 
forstwirtsmaftlichen Betrieben (Guts angestellten­
gesetz) in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL r 

Nr. 229/1937, der Verordnung vom 24. Dezem­
ber 1938, DRGBL I S. 1999, und ,der Bundes­
gesetze BGBL Nr. 174/1946, 159/1947, 183/1947, 
108/1958, 253/1959, 11711960, 293/1971, 3171 
1971 und 418/1975 wird wie folgt geändert: 

§ 15 hat zu lauten: 

"Urlaub 

§ 15. Dem Dienstnehmer gebührt in jedem 
Dienstjahr ein ununterbrochener Urlaub, auf den 
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die Vorschriften des Art. I Abschnitt 1 des Bun­
desgesetzes vom XXXXXXXXXXX betreffend 
die Vereinheitlichung des Urlaubs rechtes und d,ie 
Einführung einer Pflegefreistellung, BG:B1. 
Nr. XXXXXX, anzuwenden sind." 

ARTIKEL VIII 

Außerkrafttretenvon Vorschriften 

(1) Mit dem Wirksamwerden des Art. I Ab­
schnitt 1 dieses Bundesgesetzes . treten außer 
Kraft: 

1. Die §§ 17 a, 17 bund 17 c Angestellten­
gesetz, BGBL Nr. 292/1921, 

2. die §§ 15 a, 15 bund 15 c Gutsangestellten­
gesetz, BGBL Nr. 538/1923, 

3. § 32 Abs. 2 Kinäer- und Jugendlichen­
Beschäftigungsgesetz,BG BI. N r. 146/1948; 

ferner, ,insoweit nicht die Länder gemäß Art. 21 
B-VG zur Regelung zuständig sind: 

4. das Arbeiterurlaubsgesetz 1959,. BGBI. 
Nr.24, 

5. das Bundesgesetz vom 13. Mai 1964, BGBL 
. Nr. lÖ8, betreffend Erkrankung während 
des Urlaubes. 

(2) Soweit in anderen Bundesgesetzen auf die 
durch dieses Bundesgesetz aufgehobenen Vor­
schriften verwiesen wird, treten an deren Stelle 
die entsprechenden Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes. 

ARTIKEL IX 

Wirksamkeitsbeginn und Vollziehung 

(1) Es treten in Kraft: 
Art. I Abschnitt 2 mit 1. Juli 1976; die übrigen 

Bestimmungen mit 1. Jänner 1977. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut 

1. hinsichtlich des § 11 der Bundesminister für 
Justiz; 

2. hinsichtlich ,der §§ 4,8 und 13, soweit sie für 
Arbeitnehmer in Betrieben gelten, welche 
der bergbehördlichen Aufsicht unterstehen, 
der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industr,~e im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für soziale Verwaltung; 

3. hinsichtlich ,des § 4, soweit er für Arbeit­
nehmer in Betrieben gilt, die dem Verkehrs­
Arbeitsinspektionsgesetz unterliegen, der 
Bundesminister für Verkehr im Einverneh~ 
men mit dem Bundesminister für soziale 
Verwaltung; 

4. hinsichtlich aller anderen Bestimmungen und 
bezüglich aller anderen Arbeitnehmer der 
Bundesminister für soziale V erwaltung~ 

(3) Verordnungen auf Grund der Bestimmun­
gen dieses Bundesgesetzes können bereits von 
dem seiner Kundmachung folgenden Tag an er­
lassen werden. Diese Verordnungen dürfen frühe­
stens mit dem in Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt 
in Kraft gesetzt werden .. 
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Erläuterungen 

ALLGEMEINES 

Die seit Jahren andauernden Bemühungen um 
die Kodifikation des Arbeitsrechtes haben 
zunächst auf dem Gebiete des kollektiven 
Arbeitsrechtes zu konkreten Ergebnissen geführt. 
Nachdem mit Inkrafttreten des. Arbeitsverfas­
sungsgesetzes am 1. Juli 1974 die vordringlichsten 
kodifikatorischen Probleme auf ,dem Gebiete des 
kollektiven Arbeitsremtes bereinigt waren, 
wurden umgehend die Arbeiten an der Kodifi­
kation des Individualarbeitsrechtes aufgenommen. 
Wegen des Umfanges' wie auch der Vielzahl 
seiner Regelungen bietet die Kodifikation des 
Individualarbeitsrechtes jedoch ungleich größere 
Schwierigkeiten, als dies beim kollektiven 
Arbeitsrecht der Fall war. Es wird daher auch auf 
diesem Remtsgebiet der Weg einer Kodifikation 
in Teilen - der sich in der Vergangenheit schon 
bewährt hat - eingeschlagen werden müssen, 
um in absehbarer Zeit zu konkreten Ergebnissen 
zu gelangen. 

Das Urlaubsrecht bietet sich für eine legistische 
Neugestaltung aus mehreren Gründen an: Einer­
seits handelt es sim um ein relativ geschlossenes 
Sachgebiet, anderseits warten gende a·uf ,dem Ge­
biete des Urlaubsrechtes ·dringende sozialpolitische 
Anliegen auf' ihre Verwirklichung. Es lag nun 
nahe, die Erfüllung dieser berechtigten sozial­
politischen Forderungen der Interessenvertretun­
gen der Arbeitnehmer mit einer Neugestaltung 
des gesamten Urlaubs rechtes zu verbinden. Dies 
umso mehr, als ,durch die Novdlierungder 
Urlaubsvorschriften durch BGBl. Nr. 317/1971 
bereits wertvolle Vorarbeit in Richtung auf ein 
einheitliches Urlaubsrecht geleistet worden ist. 

Hinsichtlich der kodifikatorischen Auswirkun­
gen des vorliegenden Gesetzentwurfes ist zu 
bemerken: 

Der Entwurf bringt neben bedeutenden 
sozialen Verbesserungen (z. B. vier Wochen 
Mindesturlaub, Arbeitsfreistellung für Pflege 
erkrankter Angehöriger) auch eine weitgehende 
Vereinheitlichung und' Angleichung der Rechts­
steIlung der einzelnen Arbeitnehmergruppen. 

Da di,e Bestimmungen über den Urlaub meist 
Bestandteil umfassenderer Regelungen der arbeits-

rechtlichen Stellung einzelner Arbeitnehmer­
gruppen sind, bleiben durm die bloße Verein­
heitlichung des Urlaubs rechtes die Sondergesetze 
im wesentlichen unangetastet, nur einzelne· ihrer 
Bestimmungen werden aufgehoben. Diese jedoch 
nur insoweit, als nicht in ,diesen Sonderg.esetzen 
urlaubsrechtliche Bestimmungen enthalten sind, 
welche die unter ihren Geltungsbereich fallenden 
Arbeitnehmergruppen günstiger stellen als der 
vorliegende Entwurf. 

Gleichzeitig mit dem Urlaubsrecht wird der 
Anspruch auf Freistellung von der Arbeits­
leistung bei Pflege eines erkrankten nahen Ange­
hörigen gesetzlich geregelt. Obgleich dieser 
Anspruch nicht ~ls Urlaubsanspruch, sondern als 
ein Fall einer Dienstverhinderung aus wimtigen 
in der Person des Arbeitnehmers gelegenen 
Gründen ausgestaltet ist, wurde er im Anschluß 
an das Urlaubsrecht geregelt, weil die Lösung 
dieser' Problematik sozialpolitisch vordringlim 
und eine einheitliche Regelung an zentraler 
Stelle der isolierten Regelung in den einzelnen 
Sondergesetzen vorzuziehen ist. Das vereinheit­
lichte Urlaubsrecht bot sich wegen einer gewissen 
Sachnähe als Ort der Regelung auch für die 
Pflegefreistellung an. 

Im übrigen wird durch die gesetzlime Ver­
ankerung der Pflegefreistellung auch der Ent­
schließung des Nationalrates vom 6. März 1974, 
E 42-NR, Rechnung getragen. 

Bezüglich jener Arbeitnehmergruppen, die aus 
Gründen der verfassungs.rechtlichen Kompetenz­
verteilung zwischen Bund und Ländern oder 
wegen der besonderen Eigenart ihrer Arbeits­
verhältnisse nicht in den Geltungsbereich des 
Entwurfes einbezogen werden konnten, werden 
ergänzende legistische Maßnahmen zu treffen 
sein, um aum diesen Arbeitnehmergruppen die 
Teilnahme am sozialen Fortschritt zu sichern. 

ZU DEN EINZELNEN BESTIMMUNGEN 

Zu § 1: 

Der Geltungsbereich umfaßt grundsätzlich alle 
auf einem privatrechtlichen Vertrag beruhenden 
Arbeitsverhältnisse. Dazu gehören aum Lehr-

3 
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verhältnisse, doch wird dies - da in der Arbeits­
rechtslehre längst unbestritten - im Gesetzes­
text nicht gesondert hervorgehoben. 

Die Ausnahmen vom Geltungsbereich (Abs. 2) 
sind teilweise aus verfassungsrechtlichen Gründen 
erforderlich, weil dem Bund die Gesetzgebungs­
kompetenz entweder nur als Grundsatzgesetz­
geber (Abs. 2 Z. 1) oder überhaupt nicht (Abs. 2 
Z. 3) zusteht. Zum Teil gründen sich die Aus­
nahmen auf die Eigenart der Beschäftigungs­
verhältnisse, die eine Anwendung der Bestim­
mungen überhaupt nicht oder nur zum Teil 
erlaubt (Abs. 2 Z. 2, 6 und 7). Ausgenommen 
sind auch die Dienstverhältnisse zum Bund -
also der Bereich des Dienstrechtes -, allerdings 
nur insoweit, als der Bund tatsächlich dienst­
rechtliche Vorschriften für den Urlaub geschaf­
fen hat. In diesem Sinne sind dienstrechtliche 
Vorschriften nicht nur Gesetze undVerordnun­
gen, sondern z. B. auch Dienstordnungen, wie sie 
etwa für das Dienstrecht der Bediensteten der 
öBB als lex contr,actus gelten. Bestehen für 
diese Dienstverhältnisse keine zwingenden dienst­
rechtlichen Urlaubsvorschriften, sq gelten für 
diese Dienstverhältnisse zum Bund die Bestim­
mungen des Entwurfes (Abs. 2 Z. 4). Die Aus­
nahme der Z. 5 stellt auf den Geltungsbereich 
des Vertragsbedienstetengesetzes ab. 

Der Geltungsbereich umfaßt sowohl Dienst­
verhältnisse der Arbeiter wie auch jene der 
Angestellten; eine Differenzi~rung im Urlaubs­
recht dieser beiden großen Arbeitnehmergruppen 
besteht mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Gesetzentwurfes nicht mehr. Nur soweit 
in Sondergesetzen günstigere urlaubsrechtliche 
Bestimmungen aufrechterhalten werden (vgl. 
etwa die günstigeren Regelungen im § 3 Abs. 1 
Journalistengesetz), wird es noch Differenzierun­
gen geben. 

Zu § 2: 

Durch Abs. 1 wird der vierwöchige Mindest­
urlaub gesetzlich verankert und die für einen 
fünfwöch,igen Urlaub erforderliche Anwartschafts­
zeit von 25 auf 20 Jahre verkürzt. Hingegen hat 
die Ersetzung des im Urlaubsrecht bisher üblichen 
Ausdruckes "Dienstjahr" durch "Arbeitsjahr" 
keine normative Bedeutung; es handelt sich viel­
mehr um eine Angleichung an die in neueren 
arbeitsrechtlichen Gesetzen übliche Terminologie. 

Der Beginn des Arbeitsjahres ist grundsätzlich 
der Tag des tatsächlichen Eintritts. Dies auch 
dann, wenn für die Bemessung des Urlaubsaus­
maßes Vordienstzeiten im Sinne des § 3 Abs. 1 
oder Abs. 2 berücksichtigt werden. Der Tag des 
tatsächlichen Eintritts ist allerdings unabhängig 
davon, in welcher dienstrechtlichen Stellung 
(Lehrling, Arbeiter, Angestellter) der Arbeit­
nehmer die Zeit seit dem Eintritt zurückgelegt 
hat, sofern nur keine zeitliche Unterbrechung 

der Beschäftigung eingetreten ist. So ist etwa 
bei einem Wechsel vom Arbeiter- ins Ange­
stelltenverhältnis maßgeblicher Beginn des 
Arbeitsjahres der Eintritt ins Arbeitsverhältnis 
als Arbeiter; auch die Wartezeit muß mit über­
nahme in das Angestelltenverhältnis nicht neu 
zu laufen beginnen (vgl. Abs. 3). 

Entsprechend der bisherigen Judikatur werden 
unter Werktagen die Wochentage von Montag 
bis einschließlich Samstag mit Ausnahme der in 
diesen Zeitraum fallenden gesetzlichen Feiertage 
verstanden. 

Der Abs. 2 entspricht im wesentlichen der 
schon bisher geltenden Rechtslage. Da bei 
Anrechnung von Dienstzeiten im Sinne des § 3 
die Zurücklegung der für den erhöhten Urlaubs­
anspruch von 30 Werktagen erforderlichen Zeit 
nicht mit dem Beginn des Urlaubsjahres zusam­
menfallen muß, wird durch Abs. 4 eine Regelung 
getroffen, die den erhöhten Urlaubsanspruch 
schon auf den Beg i n n des Arbeitsjahres, in 
das die Vollendung des maßgeblichen Zeitraumes 
von 20 Jahren fällt, vorverlegt. 

Zu § 3: 

Abs. 1 entspricht im wesentlichen dem 
geltenden Recht (vgl. etwa § 3 Abs. 4 Arbeiter­
urlaubsgesetz, § 17 Abs. 8 Angestelltengesetz), 
doch wurde die für die Zusammenrechnung von 
Dienstzeiten relevante Frist von 60 Tagen auf 
drei Monate verlängert. 

Unbeschadet der Zusammenrechnung von 
Dienstzeiten bleibt der (letzte) Eintrittstag maß­
geblicher Zeitpunkt für den Beginn des Urlaubs­
jahres. 

Abs. 2 enthält bedeutende Verbesserungen 
gegenüber den bisher geltenden Anrechnungs­
bestimmungen : 

1. die Vordienstzeitenanrechnung für das 
Urlaubsausmaß erfolgt nunmehr ohne 
Wartezeit; 

2. angerechnet werden alle Dienstzeiten unab­
hängig von der Art des Arbeitgebers und 
der Natur der Arbeitsleistung (Lehrling, 
Arbeiter, Angestellter, Heimarbeiter u. dgl.). 
Unter im Inland zugebrachten Dienstzeiten 
müssen bei einer sinnvollen Auslegung all 
jene verstanden werden, die in Gebieten 
zurückgelegt wurden, welche zu jenem Zeit­
punkt als "Inland" galten. Eine dem § 17 
Abs. 5 AngG. ,entsprechende Sonder­
bestimmung scheint daher entbehrlich. Als 
inländische Dienstzeiten werden auch solche 
angesehen werden können, wo die Arbeits­
leistung zwar ,im Ausland 'e~bracht wil1d, im 
übrigen jedoch Inlandsbezug des Arbeits­
verhältnisses vorliegt (z. B. Auslands­
montage); 

3. die Anrechnung dieser Dienstzeiten erfolgt 
, bis zum Höchstausmaß von zehn Jahren; 
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4. die bei ein und demselben Arbeitgeber (in 
welcher dienstrechtlichen Eigenschaft immer) 
zugebrachten Dienstzeiten zählen sofort und 
in voller Höhe für den Urlaubsanspruch, 
sofern sie nicht durch mehr als drei Monate 
(bisher 60 Tage) unterbrochen sind. Hat die 
Unterbrechung länger gedauert, können 
diese Zeiten nur im Rahmen des Abs. 2 Z. 1 
als Dienstzeiten "in einem anderen Arbeits­
verhältnis" Berücksichtigung finqen; 

5. angerechnet werden bis zu einem Höchst­
ausmaß auch die Zeiten des Schulbesuches, 
sofern es sich nicht um de~ Besuch von 
Pflichtschulen, sondern um ,darüber hinaus­
gehende Zeiten handelt und die Schule mit 
Erfolg abgeschlossen wird (Abs. 2 Z. 2). 

Abs. 3 begrenzt die Anrechnung von Zeiten 
gemäß Abs. 2 Z. 1 (Vordienstzeiten "in anderen 
Arbeitsverhältnissen") und Z. 2 (Schul zeiten) mit 
zehn Jahren. Diese Zeiten können daher nur 
bis zu einem Höchstausmaß von zehn Jahren als 
Vordienstzeiten angerechnet werden. Diese 
zeitliche Begrenzung gilt auch dann, wenn Zeiten 
nach Z. 1 und Z. 2 zusammentreffen. Mehr als 
insgesamt zehn Jahre können für Zeiten' im 
Sinne des Abs. 2 Z. 1 und 2 nicht angerechnet 
werden, wobei die Anrechnung von Zeiten gemäß 
Z. 2 darüber hinaus noch mit vier Jahren 
begrenzt ist. Durch diese Regelung sollen die 
Zeiten des Besuches mittlerer und höherer 
Schulen, sofern sie über die PflichtsmuJz'eiten 
hinausgehen, im Urlaubsrecht wie die Zeiten 
eines Lehrverhältnisses behandelt werden. 

. Hingegen sind die in den Z. 3 und 4 genannten 
Zeiten - entsprechend der bisherigen Rechts­
lage - kumulativ zu den Zeiten gemäß Z. 1 
und 2 anzurechnen. 

Abs. 4 schließt für alle Arten von anrechen­
baren Zeiten die Doppelanrechnung aus. 

Zu § 4: 

Ausgehend von der Erkenntnis, daß Arbeit­
nehmer, deren Tätigkeit mit einer besonder.en 
Gefährdung ihrer Gesundheit verbunden ist, zur 
Aufrechterhaltung ihrer Arbeitsfähigkeit eines 
längeren Erholungszeitraumes bedürfen, wird für 
diese Personengruppen die MögliChkeit zur Aus­
dehnung des Urlaubsanspruches ges.etzlich veran­
kert. Da das Ausmaß der zusätzlichen Erholung 
von der Gesundheitsschädlichkeit der verrichteten 
Tätigkeit abhängt, setzt § 4 Abs. 1 lediglich das 
Höchstausmaß des Zusatzurlaube~ fest, während 
das konkrete Ausmaß des Zusatzurlaubes für ein­
zelne gefährdete B.erufsgruppen je nach dem Aus­
maß der Gefährdung vom Bundesminister für 
soziale Verwaltung durch Verordnung festzulegen 
ist. Die Einschaltung der für die Wa·hrnehmung 
des Arbeitnehmersmutzes jeweils zuständigen Be­
hörden ,dient ·der sachverständigen Ermittlung der 
wesentlichen Voraussetzungen (Beurteilung der 

besonderen Gefährdung der in Frage kommenden 
Arbeitnehmergruppen) im Vorfelde des Entsrnei­
dungsprozesses. Die Anhörung der zuständigen 
beruflichen v.ertretungen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer gewährleistet ebenso eine sachge­
red1te und auf die Bedürfniss·e der einzelnen in 
Betracht kommenden Arbeitnehmergruppen ab­
gestellte Festlegung bzw. Staffelung des Zusatz-
urlaubes. . 

Für die zweite Gruppe von Arbeitnehmern, 
für welche der Zusatzurlaub eingeführt wird, 
nämlich die begünstigten Invaliden im Sinne des 
Invalideneinstellungsgesetzes, wird hingegen im 
Gesetz selbst der Zusatzurlaub mit dem Ausmaß 
von drei Werktagen festgesetzt. Erfaßt sind .alle 
jene Personen, deren festgestellte Minderung der 
Erwerbsfähigkeit 500/0 übersteigt, gleichgültig ob 
als Kriegsopfer, Inhaber einer Amtsbescheinigung, 
eines Opferaus,weises, als Arbeitsinvalide oder als 
Empfänger einer Leistung' nach dem Heeresver­
sorgungsgesetz. 

Die Ansprüche nach Abs. 1 und 3 sind unab­
hängig voneinander, können daher bei Vorliegen 
der sonstigen Voraussetzungen kumuliert werden .. 

Zu § 5: 

Die Bestimmung des Abs. 1 entspricht zwar 
im wesentlichen den dUrch die Judikatur gefestig­
ten Grundsätzen des geltenden Urlaubs rechtes, 
doch tritt eine gewisse AkzentverIagerung inso­
fern ein, als primär die Urlaubswünsch,e des 
Arbeitnehmers für die Festlegung des Urlaubs­
zeitpunktes maßgeblich sind. Aus dem Erholungs­
zweck des Urlaubes ergibt sich, daß der Urlaub 
grundsätzlich in jenem Jahr, in dem der Urlaubs­
anspruch entstanden ist, verbraucht werden muß. 
Aus dem Erholungszweck des' Urlaubes ergibt 
sich auch, daß er nicht zu Zeiten konsumiert 
werden darf, während welcher eine Dienstver­
hinderung aus anderen im Gesetz angeführten 
Gründen vorliegt. Diese Regelung des § 5 Abs. 2 
gilt aber nur für den Fall, daß die Arbeitsver­
hinderung für den vorgesehenen Urlaubszeit­
punkt oder bei Urlaubsantritt schon besteht. 
Arbeitsverhinderungen, die nach Antritt des Ur­
laubes eintreten, sind ausschließlich nach § 6 zu 
beurteilen. Das Verbot, während einer Dienst­
verhinderung den Urlaub anzutreten, gilt beim 
Dienstverhinderungsfall des § 16 nur für jenen. 
Zeitraum, für den Anspruch auf Entgeltfortzah­
lung besteht. Wird entgegen dem gesetzlichen 
Verbot der Urlaubs antritt für die Zeit der 
Dienstverhinderung vereinbart oder der gültig 
vereinbarte Urlaub zu einem solchen Zeitpunkt 
angetreten, so. zählen die in die Zeiten der 
Dienstverhinderung fallenden Urlaubstage nicht 
auf den gesetzlichen Urlaubsanspruch. 

Eine den Erholungszweck des Urlaubes 
sichernde Bestimmung stellt Abs. 3 dar, die die 
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Urlaubsstückelung in Grenzen halten soll. Zu­
mindest ein Urlaubsteil muß sechs W.erktage be­
tragen, um die notwendige Erholung während 
eines längeren, zusammenhängenqen Zeitraumes 
zu sichern. Unter Bedachtnahme auf den Grund­
satzdes ununterbrochenen Urlaubs (§ 2 Abs. 1) 
ergibt sich, daß eine Urlaubsteilung nur in einem 
sehr beschränkten Ausmaß zulässig ist. Da nur 
in zwei Teile gestückelt werden darf, sind dem 
Arbeitnehmer auch bei Teilung entsprechend 
lange Urlaubszeiträume gesichert, die sich beim 
Vierwochenurlaub zwischen den Grenzen von 
1 + 3 Wochen sowie 2 + 2 Wochen bewegen. 
Durch die Bestimmungen über die Urlaubsteilung 
soll lediglich vermieden werden, daß der Arbeit­
geber gegen den Willen des Arbeitnehmers den 
Urlaub in einem stärkeren Ausmaß als im Gesetz 
vorgesehen teilt. Ein über eigenen Wunsch des 
Arbeitnehmers entgegen den Bestimmungen über 
die Urlaubsteilung gewährter Teilurlaub ist aber 
unter dem Gesichtspunkte der Günstigkeit zu 
beurteilen und in den Gesamturlaubsanspruch 
einzurechnen (Al.1bSlg. 6908, Martinek-Schwarz, 
Kommentar zum Angestelltengesetz, 3. Auflage, 
S. 291). 

Einer der größten Nachteile des gegenwärtigen 
Urlaubsrechtes ist das Fehlen einer wirksamen 
Sanktion, wenn der Arbeitgeber den Verbrauch 
des Urlaubs erschwertbzw. hindert. Gerichtliche 
Abhilfe kommt meistens zu spät, überdies zeigt 
die Erfahrung, daß gerichtliche Auseinanderset­
zungen mit dem Arbeitgeber entweder über­
haupt erst geführt werden, wenn das Arbeits­
verhältnis bereits im Stadium der Beendigung 
ist, oder aJber, wenn sie geführt werden, die B.e­
endigung des Arbeitsverhältnisses herbeiführen. 
Auf Grund dieser Erfahrungen sucht daher der 
Abs. 4 für den Bereich des Urlaubsrechtes einen 
Ausweg, indem er dem Arbeitnehmer die Mög­
lichkeit der Selbsthilfe einräumt: Wenn der Ur­
laub in dem Urlaubsjahr, in dem der Anspruch 
entstanden ist, aus den im Abs. 4 Z. 1 und 2 ge­
nannten Gründen ,nicht verbraucht wurde, kann 
er im nächstfolgenden Urlaubsjahr vom Arbeit­
nehmer zu jedem beliebigen Zeitpunkt ange­
treten werden. Es bedarf lediglich der Verstän­
digung des Arbeitgebers, eine Interessenabwägung 
im Sinne des Abs. 1 findet nicht mehr statt. 

Die Bestimmung des Abs. 5 soll, entsprechend 
.dem Erholungszweck des Urlaubes, das Horten 
von Urlaubszeiten verhindern. Wird der Urlaub 
aus dem alleinigen Verschulden des Arbeitnehmers 
nicht rechtzeitig verbraucht, ist· er am Ende des, 
Urlaubsjahr,es verfallen. Wie schon zum gelten­
den Rcecht klargestellt, kann die bloße Untätig­
keit des Arbeitnehmers ihm aber nicht als Ver­
schulden angerechnet werden, da es primär Sache 
des Arbeitgebers ist, den Urlaub unter Bedacht­
nahme auf die Erholungsmöglichkeit des Arbeit­
nehmers anzubieten. 

Zu § 6: 

Die Abs. 1 und 2 entsprechen im wesentlichen 
den di'esbezüglichen Bestimmungen des § 2 des 
Bundesgesetzes BGBL Nr. 108/1964, doch soll 
nur eine für die eingetretene Erkrankung ur­
sächliche Erwerbstätigkeit während des Urlaubes 

. die Anwendung des Grundsatzes "Krankheit 
unterbricht Urlaub" ausschließen. Hingegen ent-
hält der Entwurf keine dem § 2 Abs. 2 BGBL 
Nr. 108/1964 entsprechende Bestimmung. Eine 
Unterscheidung zwischen Urlaub im Inland und 
Urlaub im Ausland wird nicht mehr getroffen. 
De~ Zweck der Norm (Sicherung der Erholungs~ 
möglichkeit des Arbeitnehmers) rechtfertigt eine 
solche Unterscheidung nicht. Die Gefahr des Miß­
brauches ist sicherlich geringfügig im Vergleich 
zu den sachlich völlig ungerechtfertigten Benach­
teiligungen der Arbeitnehmer, die ihr,en Erho­
lungsurlaub im Ausland statt im Inland verbrin­
gen. Aus systematischen Gründen wurde eine 
dem § 2 Abs. 6 Ides Bundesgesetzes BGBl. 
NI'. 108/1964 entsprechende Norm nicht aufge­
nommen. Eine solche Bestimmung schien auch 
entbehrlich, da kein Zweifel daran bestehen 
kann, daß arglistige Heschaffung oder mißbräuch­
liche Verwendung einer Krankheitsbescheinigung 
einen Entlassungsgrund darstellt (vgl. etwa den 
Entlassungstatbestand der Vertrauensunwürdig­
keit in § 27 Z. 1 AngG). 

Zu § 7: 

Die Bestimmungen über die Grundsätze der 
Berechnung des Urlaubsentgeltes (mit Ausnahme 
des Abs. 5) entsprechen im wesentlichen den Be­
stimmungen des Entgeltfortzahlungsgesetzes. 
Grundsätzlich sind nach den Entlohnungsformen 
drei Gruppen von Arbeitnehmern zu unterschei­
den: Zeitlöhner (Abs. 2), die ihr Entgelt unver­
ändert weiter erhalten, Leistungslöhner (Abs. 3), 
deren Entgelt nach dem Durchschnitt der letzten 
13 voll gearbeit,eten Wochen berechnet wird, und 
schließlich sonstige Arbeitnehmergruppen(etwa 
Stundenlöhner oder Tagelöhner), deren Entgelt 
gemäß Abs. 4 nach dem fiktiven Arbeitsverlauf. 
während des Urlaubszeitraumes berechnet wird. 

Durch Abs. 1 bis 3 wird auch klargestellt, daß 
regelmäßige überstunden bei Berechnung des 
Urlaubsentgelts zu berücksichtigen sind. . 

Abs. 7 setzt den zus.ammenhängenden U rIaubs­
verbrauch voraus und ist für den Fall der (über 
Wunsch des Arbeitnehmers) vereinbarten Stücke-
lung des Urlaubes nicht anwendbar. . 

Zu § 8: 

Die Bestimmurig des Abs. 1 entspricht im we­
sentlichen dem § 7 Abs. 1 Arbeiterurlaubsgesetz, 
ergänzt um die Verpflichtung zur Aufzeichnung 
auch all jener Umstände, die bei Umstellung ,des 
Urlaubsjahres vom Arbeitsjahr auf einen anderen 
Zeitraum bedeutsam sind (Abs. 1 Z. 4). 
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Da eine Umstellung des Urlaubsjahres vom 
Arbeitsjahr auf einen Berechnungszeitraum -
wie auch nach bisheriger Judikatur (OGH vom 
10. September 1949, Judikatenbuch Nr. 53, 
ArbSlg. 5103) - nur einvernehmlich und unter 
Beachtung des Günstigkeitsprinzips möglich ist, 
bedurfte es keiner ausdrücklichen gesetzlichen 
Regelung. 

Durch Abs. 1 Z. 4 soll 'lden mit der Wahrung des 
Arbeitnehmerschutzes betrauten Behörden 
ermöglicht werden, anhand der Aufzeichnungen 
zu prüfen, ob bei übergang auf einen anderen 
Berechnungszeitraum nicht die zugunsten des 
Arbeitnehmers zwi~genden Bestimmungen ver­
letzt wurden. 

Abs. 2 entspricht dem § 7 Abs. 2 Arbeiter­
urlaubsgesetz. Ein Verstoß gegen die Aufzeich­
nurigspflichten steht unter Strafsanktion. 

Aus der 'Fürsorgepflicht des Arbeitgebers ergibt 
sich in Verbindung mit der durch § 8 normierten 
Verpflichtung zu"r Führung von Aufzeichnungen 
über die angerechneten Dienstzeiten, daß der 
Arbeitgeber den Arbeitnehmer von sich aus über 
das Vorliegen anrechnungsfähiger Vordienst­
zeiten zu, befragen und diese bei Bemessung des 
Urlaubsausmaßes entsprechend zu berücksichtigen 
hat. 

Zu §§ 9 und 10: 

Bei einer Vereinheitlichung des Urlaubsrechtes 
der Arbeiter und der Angestellten sind vor allem 
die unterschiedlichen Rechtsinstitute der U rlaubs­
entschädigung nach Angestelltenrecht und der 
Urlaubsabfindung nach Arbeiterrecht in ein 
System zu bringen. Unter diesem Gesichtspunkte 
sind die Bestimmungen der §§ 9 und 10 zu sehen. 
Für jene Fälle, in denen der Urlaubsanspruch 
bereits entstanden ist, gebührt grundsätzlich die 
Urlaubsentschädigung, wenn der Urlaub während 
des Bestandes des Arbeitsverhältnisses nicht ver­
braucht wurde. Ausgenommen sind im wesent­
lichen nur jene Fälle, in denen dem Arbeitnehmer 
am Nichtverbrauch, sei es durch Setzung von 

"Entlassungsgründen, sei es durch unberechtigten 
vorzeitigen Austritt (nicht aber bei einver­
ständlicher Auflösung), -ein Verschulden trifft 
(Z. 1); weiters jene Fälle, in denen dem Urlaubs­
verbrauch während der Kündigungsfrist weder 
objektive Hinderungsgründe (z. B. Krankheit) 
noch Zumutbarkeitserwägungen zugunsten des 
Arbeitnehmers (z. B. Gefährdung des Erholungs­
zweckes) entgegenstanden (Z. 2). Der Hinweis 
auf das Entstehen des Urlaubsanspruches ist nur 
im ersten Urlaubsjahr von selbständiger 
Bedeutung, da der Urlaubsanspruch im ersten 
Arbeitsjahr erst mit Erfüllung der' Wartezeit ent­
steht, in den folgenden hingegen schon mit 
Beginn des Arbeitsjahres. 

Während die Urlaubsentschädigung das volle 
Urlaubsentgelt (einschließlich der auf ,die Urlaubs-

dauer entfallenden aliquoten Sonderzahlungen) 
bzw., wenn das Urlaubsentgelt bereits teilweise 
ausbezahlt wurde, -den gesamten noch nicht aus­
bezahlten, Rest umfaßt, gebührt die Urlaubs­
abfindung (§ 10) nur aliquot im Ausmaße der im 
laufenden Urlaubsjahr bereits zurückgelegten 
Dienstzeit. 

Die Bestimmungen über die Urlaubsabfindung 
entsprechen dem § 8 Arbeiterurlaubsgesetz, 
haben aber künftig - gemäß dem umfassenden 
Geltungsbereich dieses Entwurfes - auch für 
Angestellte Wirksamkeit. Die Urlaubsabfindung 
gebührt immer dann, wenn kein Arispruch auf 
Urlaubsentscllädigung besteht, also Jnsbesondere 
wenn der Arbeitnehmer die vorzeitige Auflösung 
verschuldet und daher keinen Anspruch auf 
Urlaubsentschädigung hat oder bei Nichterfüllung 
der Wartezeit. Sie ist nur dann ausgeschlossen, 
wenn der Arbeitnehmer ohne wichtigen Grund 
vorzeitig austritt (Abs. 2). Aus dem Still­
schweigen des Gesetzes ergibt sich, daß bei vor­
zeitiger Entlassung der Anspruch auf Urlaubs­
abfindung bestehen bleibt. Dies entspricht dem 
geltenden Recht (§ 9 Arbeiterurlaubsgesetz). 

Zu § 11: 

Diese Bestimmung entspricht § 11 des Ar,beiter­
urlaubsgesetzes. 

Zu § 12: 

Die gesetzlichen Urlaubs- 'und Freistellungs­
ansprüche sind zugunsten der Arbeitnehmer 
zwingend. Lediglich Kollektivverträge können -
aber auch nur soweit dies im Gesetz vorgesehen 
ist - auch ungünstigere Regelungen treffen. 
Eine solche kollektivvertragliche Ermächtigung 
zu abweichender (d. h. auch verschlechternder) 
Regelung findet sich etwa im § 7 Abs. 6. 

Zu § 13: 

_ Bei den Bestimmungen des Entwurfes handelt' 
es sich um AIibeitsvertragsrecht, dessen Ver­
letzung grundsätzlich nicht unter Strafsanktion 
steht. Hingegen stellen die Bestimmungen des 
§ 8 Arbeitnehmerschutzrecht dar. Bei Verletzung 
dieser Bestimmungen ist nicht die Anrufung der 
Arbeitsgerichte durch die Arbeitnehmer, sondern 
die Verhängung von Verwaltungsstrafen zur 
Rechtsdurchsetzung erforderlich. Bei Gestaltung 
der Strafbestimmungen wurde von folgenden 
überlegungen ausgegangen: Da gemäß Art. 5 
der Europäischen Menschenrechtskonvention die 
Schaffung neuer Straf tatbestände in Verwaltungs­
vorschl'iften, so~ern sie mit Freiheitsentzug -
einschließlich Ersatzfreiheitsstrafen - bedroht 
werden, ausgeschlossen ist, kann nur eine 
Regelung getroffen werden, die auf die Ver­
hängung von Geldstrafen beschränkt ist. Nur 
nach den Grundsätzen des § 16 VStG können 
diese Geldstrafen in Ersatzfreiheitsstrafen bis zu 
zwei Wochen Dauer umgewandelt werden. 
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Zu § 14: 

Durch den vorliegenden Entwurf süll eme 
Zusammenfassung und Vereinheitlichung des 
urlaubs rechtlichen Normenbestandes bewirkt, 
nicht aber in den für die einzelnen Arbeitnehmer 
günstigeren untergesetzlichen Normenbestand 
eingegriffen werden. Der Aufrechterhaltung dieser 
günstigeren Regelungen dient die Bestimmung 
des Abs. 1. 

Durch Abs. 2 sollen Bereits bestehende kollek­
tivvertragliche Ausnahmeregelungen, soweit sie 
mit der Rechtslag;e im Einklang stehen, ,aufrecht­
erhalten werden. 

Zu § 15: 

Der Anspruch auf Freistellung von der 
Arbeitsleistung wegen Pflege eines erkrankten 
nahen Angehörigen ist - worauf schon im all­
gemeinen Teil der Erläuterungen hingewiesen 
wurde - kein Urlaubsanspruch. Er dient nicht 
der Regeneration der Gesundheit des Arbeit­
nehmers, sondern ist vielmehr eine Ausformung 
der schon In zahlreichen arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen enthaltenen Generalklausel, 
welche dem Arbeitnehmer aus wichtigen in seiner 
Person gelegenen Gründen einen Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung trotz unterbliebener Arbeits­
leistung gewährt (z. B. § 8 Abs. 3 Angestellten­
gesetz, § 1154 b ABGB). 

Der Anspruch auf Pflegefreistellung ist daher 
schon aus systematischen Gründen in einem 
eigenen Abschnitt zu regeln und bedarf auch 
wegen seiner eigenständigen Bedeutung eines vom 
Urlaubsanspruch abweichenden Geltungs­
bereiches. 

Abs. 2 Z. 1, 2, 3 und 5 entsprechen den kor­
respondierenden Geltungsbereichsbestimmungen 
des § 1 Abs. 2 Z. 1, 2, 3 und 5. Anders als beim 
Urlaubsrecht hindert die Eigenart der Beschäfti­
gungsverhältnisse der Bauarbeiter und Schau­
spieler hingegen nicht ihre Einbeziehung in die 
Bestimmungen über die Pflegefreistellung. 

Arbeitsverhältnisse zum Bund sil1Jd nur so weit 
einbezogen, als es an eigenständigen, die Arbeits­
verhältnisse regelnden dienstrechtlichen Vor­
schriften fehlt (Z. 4). 

Zu § 16: 

Die sittliche Verpflichtung zur Pflege eines im 
gemeinsamen Haushalt lebenden erkrankten 
nahen Angehörigen wurde zwar auch schon von 
der Judikatur als ein wichtiger Dienstverhinde­
rungsgrund im Sinne des § 8 Abs. 3 Angestell­
tengesetz anerkannt (vgl. ArbSlg. 6868 und 7371), 
doch war mit dem Rekurs der Judikatur auf die 
sittlichen Verpflichtungen, die im Einzelfall eine 
Unterbrechung der Arbeitsleistung durch den 
Arbeitnehmer rechtfertigten, weder der in Frage 
kommende Personenkreis umschrieben noch das 

Zeitausmaß näher bestimmt. Da der Arbeit­
nehmer jedoch bei ungerechtfertigter UIiter­
lassung der Arbeitsleistung das Risiko einer 
Entlassung auf sich nimmt, wurde von' der 
Möglichkeit der Inanspruchnahme des § 8 Abs. 3 
Angestelltengesetz bzw. des § 1154 b ABGB 
zum Zwecke der Pflege erkrankter naher 
Angehöriger kaum Gebrauch gemacht. 

Die gesetzliche Ausformung dieses Sonder­
tatbestandes einer Arbeitsverhinderung dient 
daher auch der Rechtssicherheit. Ob die Pflege 
eines erkrankten nahen Angehörigen der Pflicht 
zur Arbeitsleistung vorgeht, kann nur im Einzel­
fall nach Abwägung der Rechtsgüter festgestellt 
werden. Nur wenn die erforderliche Betreuung 
des Angehörigen mit der Erbringung der 
Arbeitsleistung unvereinbar ist, kann davon 
gesprochen werden, daß der Arbeitnehmer an 
der Arbeitsleistung "verhindert" ist. Dies wird 
abhängen von der Art und Intensität der 
Erkrankung, dem Alter des Erkrankten, der 
familiären Situation des Arbeitnehmers (z. B. 
Vorhandensein weiterer, nicht berufstätiger und 
zur Pflege geeigneter Personen) und anderen 
Umständen. Unter dem Gesichtspunkt der Not­
wendigkeit der Pflege und der Arbeits­
verhinderung regelt sich auch die Frage, welcher 
von mehreren berufstätigen nahen Angehörigen 
die PfIegefreistellung in Anspruch nehmen kann. 
Wenn auch das Wahlrecht grundsätzlich den 
betreffenden Arbeitnehmern zusteht, so wird 
doch eine Erkrankung kaum denkbar sein, 
welche es rechtfertigt, daß zwei oder mehrere 
Arbeitnehmer gleichzeitig für denselben erkrank­
ten Angehörigen die Pflegefreistellung in 
Anspruch nehmen. Hingegen ist eine sukzessive 
Inanspruchnahme der Pflegefreistellung durch 
zwei· oder mehrere nahe Angehörige des gleidlen 
Erkrankten nicht ausgeschlossen, da die PfIege­
freistellung ein Rechtsanspruch ist, der dem 
einzelnen Arbeitnehmer zusteht. 

Hinsichtlich des Nachweises der Voraussetzun­
gen für die Inanspruchnahme der Pflegefrei­
stellung bedarf es keiner Sonderregelung. Wie 
auch bei anderen wichtigen Dienstverhinderungs­
gründen kann der Arbeitgeber eine Glaubhaft­
machung verlangen, wird allerdings Kosten, die 
für Nachweise entstehen (ärztliche Bestätigung), 
dem Arbeitnehmer zu ersetzen haben. 

Durch Abs. 2 wird klargestellt, daß der 
Anspruch auf Fortzahlung des Entgeltes aus dem 
im Abs. 1 genannten wichtigen Grund innerhalb 
eines Arbeitsjahres nur bis zum Hödlstausmaß 
vor sechs Arbeitstagen zusteht. Abs. 2 begrenzt 
jedoch - für die Verhinderungsfälle des Abs. 1 
- nur die. Entgeltfortzahlungsansprüche, nicht 
aber die Ansprüche auf Arbeitsfreistellung. Es 
können daher auch aus den in Abs. 1 genannten 
Ver hinderungsgründen Arbeitsfreistellungen 
mehrmals jährlich und jeweils bis zu dem in. 
Abs. 1 genannten Höchstausmaß in Ansprudl 
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genommen werden. Die Pflicht des Arbeitgebers 
zur Entgeltfortzahlung in diesen Fällen ist aller­
dings durch Abs. 2 begrenzt. Da Abs. 2 aus­
schließlich die Entgeltfortzahlung in den Fällen 
der Dienstverhinderung nach Abs. 1 regelt, sind 
aus Abs. 2 auch Rückschlüsse auf die zulässige 
Höchstdauer der Arbeitsverhinderung nach 
Abs. 1 nicht möglich. 

. Diese wird zwar in der Regel - in Analogie 
zu § 1154 b ABGB - pro Verhinderungsfall 
höchstens eine Woche betragen, doch wird aus­
nahmsweise in besonders berücksichtigungs­
würdigen Fällen auch eine überschreitung dieses 
Zeitraumes in Frage kommen (Martinek-Schwarz, 
Kommentar zum Angestelltengesetz, 3. Auflage, 
S.204). 

Da das Arbeitsverhältnis während der Pflege­
freisteIlung auch dann aufrecht bleibt, wenn der 
Entgeltanspruch bereits erloschen ist, kann der 
Zeitraum der Pflegefreistellung ohne Entgelt­
anspruch als eine Arbeitsunterbrechung im Sinne 
des § 11 Abs. 3 lit. a ASVG angesehen werden, 
für welche die Pflichtversicherung weiter besteht. 
Im Hinblick auf die relativ kurze Dauer der 
einzelnen Freistellungszeiträume können sich 
daher sozialversicherungsrechtliche Probleme 
nicht ergeben. 

Zu § 17: 

Diese Bestimmung entspricht 1m wesentlichen 
jener des § 12. 

Zu § 18: 

Die Bestimmung entspricht in ihrer Systematik 
in etwa jener des § 7 EFZG. Das Günstigkeits­
prinzip ist für den Bereich der Pflegefreistellung 
nicht nur im Verhältnis zum untergesetzlichen 
NormenIbestand verwirklicht; auch gesetzliche 
Vorschriften, insoweit sie günstiger sind, bleiben 
aufrecht, so Z. B. § 8 Abs. 3 Angestelltengesetz. 

Zu Art. 11 bis VII: 

Unbeschadet des Bestrebens, das Urlaubsrecht 
für eine größtmögliche Anzahl von Arbeit­
nehmern und Arbeitnehmergruppen zu verein­
heitlichen, müssen bestehende gesetzliche 
Regelungen, welche einzelne Arbeitnehmergrup­
pen günstiger stellen, als dies nach dem Entwurf 
der Fall ist, aufrechterhalten werden, um' nicht 
in wohlerworbene Rechte einzugreifen. Solche 
günstigere Sonderbestimmungen bestehen hin­
sichtlich des Urlaubs ausmaßes für Journalisten 
(Art. II), hinsichtlich des Urlaubsentgeltes 
bezüglich der Hausbesorger (Art. IV) und hin­
sichtlich der gesetzlichen Verankerung eines 
Urlaubszuschusses und der zeitlichen Lagerung 

des Urlaubes bezüglich der Hausgehilfen und 
Hausangestellten (Art. V). Im übrigen jedoch 
werden die Urlaubsbestimmungen in den Sonder­
gesetzen durch Verweisungsnormen ersetzt, 
welche die Anwendbarkeit des gegenständlichen 
Entwurfes vorsehen. 

Zu Art. VIII: 

Auf Grund der durch die Verfassungsgesetz­
novelle 1974, BGBL Nr. 444/1974, geänderten 
Rechtslage kann eine gänzliche Aufhebung von 
bundesgesetzlichen Vorschriften, deren Geltungs­
bereich so gefaßt ist, daß er auch in den Bereich 
des Dienstrechtes der Länder, Gemeindeverbände 
und Gemeinden reicht, nicht mehr erfolgen. 
Während bei den in Abs. 1 Z. 1 bis 3 auf­
gezählten Bestimmungen auf Grund ihres 
Geltungsbereiches das Bestehen von partikulärem 
Bundesrecht im Sinne der überleitungsbestim­
mungen des Art. XI Abs. 2 der Bundesver­
fassungsgesetznovelle 1974 nicht anzunehmen ist, 
muß für die in Abs. 1 Z. 4 und 5 aufgezählten 
gesetzlichen Bestimmungen ein entsprechender 
Vorbehalt gemacht werden. Dies deshalb, weil der 
Geltungsbereich dieser Bestimmungen potentiell 
in jenen Bereich des Dienstrechtes reicht, der 
gemäß Art. 21 B-VG nunmehr ausschließlich 
durch landesgesetzliche Bestimmungen geregelt 
werden kann. 

Kompetenzgrundlagen 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung 
der Regelungen gründet sich auf den Kompetenz­
tatbestand "Arbeitsrecht", Art. 10 Abs. 1 Z. 11 
B-VG, welchem Begriff auch die dem Arbeit­
nehmerschutz angehörenden Regelungen der 
§§ 8 und 13 zu unterstellen sind. 

Finanzielle Auswirkungen 

Durch das Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
erwächst dem Bund kein zusätzlicher Sachauf­
wand. Auswirkungen auf den Personalaufwand 
des Bundes sind wahrscheinlim jedoch zunächst 
geringfügig. Wegen der weitgehenden Ausnahme 
der Dienstverhältnisse zum Bund aus dem 
Geltungsbereich (§ 1 Abs. 2 Z. 4 und 5 sowie 
§ 15 Abs. 2 Z. 4 und 5) wird nur eine relativ 
geringe Zahl von Bundesbediensteten von den 
Bestimmungen des Entwurfes unmittelbar 
betroffen werden. 

Es ist allerdings zu erwarten, daß im Wege 
der Angleichung des Dienstrechtes der Bundes­
bediensteten an die durch dieses Gesetz 
geschaffene Rechtslage sich zukünftig erhebliche 
Auswirkungen auf den Personalaufwand des Bun­
des ergeben werden. 
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Textgegenüberstellung 

LEGENDE 

In der gegenständlichen Synopse wird den 
Bestimmungen des Entwurfesd,er Text geltender 
Rechtsvorschriften nur ,insoweit gegenüberge­
stellt, als es sich um Bestimmungen des Arbeiter­
urlaubsgesetzes oder des Aj1gestelltengesetZies 
handelt. Aus Gründen der hesser,en über5icht­
lichkeit wird auf eine Berücksichtigung der in 
Sonder gesetzen enthaltenen Urlaubsvorschriften 
verzichtet. Dies gilt in gleicher Weise für die 
für Jugendliche gehenden Urlaubsbestimmungen, 

welche infolge ,der generellen Anhebung des 
Mindeswrlaubes auf vier Wochen weitgehend 
überholt sind.' 

Da in ,den Sondergesetzen nur mehr jene 
Urlaubsbestimmungen aufrechterhalten werden, 
die gegenüber dem Entwurf günstiger sind und 
die Urlaubsbestimmungen in den Sondergesetzen 
im übrigen lediglich auf den Entwurf verweisen, 
kann auch von einer Gegenüberstellung gelten­
des Recht - neues Recht bezüglich der Art. II 
bis VII Abstand genommen werden. 
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Fassung des Entwurf,es: 

. ARTIKEL I 

ERHOLUNGSURLAUB UND PFLEGEFREI­
STELLUNG 

Abschnitt 1 

Er hol u ng s u r lau b 

Geltungsbereich 

§ 1. (1) Die Bestimmungen dieses Abschnittes 
gelten für Arbeitnehmer aller Art, deren Arbeits­
verhältnis auf einem privatrechtlichen Vertrag 
beruht. 

(2) Ausgenommen sind 
1. Arbeitsverhältnisse der land- und forstwirt­

schaftlichen Arbeiter, auf die das Land­
arbeitsgesetz, BGBI. Nr. 140/1948, anzu­
wenden ist; 

2. Heimarbeiter, auf die das Heimarbeitsgesetz 
1960, BGBI. Nr. 105/1961, anzuwenden ist; 

3. Arbeitsverhältnisse zu einem Land, .einem 
Gemeindeverband oder einer Gemeinde; 

4. Arbeitsverhältnisse zum Bund, auf die 
dienstrechtliche Vorschriften' anzuwenden 
sind, die den Urlaubsanspruch zwingend 
regeln; 

5. Arbeitsverhältnisse zu Stiftungen, Anstalten 
oder Fonds, auf die das Vertragsbedienste­
tengesetz 1948, BGBI. Nr. 86, gemäß § 1 
Abs. 2 VBG sinngemäß anzuwenden ist; 

6. Arbeitsverhältnisse, auf die das Bauarbeiter­
Urlaubsgesetz 1972, BGBI. Nr. 414/1972, 
anzuwenden ist; 

7. Arbeitsverhältnisse, auf die das Schauspieler­
gesetz, BGBI. Nr. 441/1922, anzuwenden ist. 

(3) Die §§ 6 und 12 sind auch auf Arbeits­
verhältnisse im Sinne des Abs. 2 Z. 7 anzuwen­
den. 

Gelten,des Recht 

Arbeiterurlaubsgesetz Angestelltengesetz 
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Fassung des Entwurfes: 

Urlaub 

§ 2. (1) Dem Arbeitnehmer gebührt in jedem 
Arbeitsjahr ein' ununterbrochener bezahlter 
Urlaub. Das Urlaubsausmaß beträgt bei einer 
Dienstzeit von weniger als 20 Jahren 24 Werk­
tage und erhöht sich mit Beginn des 21. Jahres 
auf 30 Werktage. 

(2) Der Anspruch auf Urlaub entsteht im 
ersten Arbeitsjahr 'nach Zurücklegung einer un­
unterbrochenen Dienstzeit von sechs Monaten 
(Wartezeit), sonst mit Beginn des Arbeitsjahres. 

(3) Für die Bemessung der Dienstzeit im 
Sinne des Abs. 2 sind alle Zeiten anzurechnen, 
die der Arbeitnehmer in unmittelbar voraus­
gegangenen Arbeits(Lehr)verhältnissen zum 
Arbeitgeber zurückgelegt hat. 

(4) Das erhöhte Urlaubsausmaß ist zu Beginn 
des Arbeitsjahres erworben, in dem unter Berück­
sichtigung der Anrechnungsbestimmungen das 
20. Arbyitsjahr vollendet wird. 

Anrechnungsbestimmungen 

§ 3. (1) Für die Bemessung des Urlaubsaus­
maßes sind Dienstzeiten bei demselben Arbeit­
geber, die keine längeren Unterbrechungen als 
jeweils drei Monate aufweisen, zusammenzu­
zählen. 

(2) Für die Bemessung des Urlaubsausmaßes 
sin.d anzurechnen: 

1. die in einem anderen Arbeitsverhältnis im 
Inlande zugebrachte Dienstzeit, sofern sie 
mindestens je s.echs -Monate gedauert hat; 

Geltendes Recht 

Arheiterurlaubsgesetz 

§ 3. (1) Dem Arheiter gebührt in jedem 
Dienstjahr ein ununterbrochener Urlaub. Das 
Urlaubsausmaß beträgt bei einer Dienstzeit von 
wenig.er als zehn Dienstj.ahren achtzehn Werk­
tage; es erhöht sich auf vierundzwanzig Werk­
tage, wenn ,das Dienstverhältnis ohne Unter­
brechung zehn Jahre, und auf dreißig Werk­
tage, wenn es ohne Unterbrechung fünfund­
zwanzig Jahre gedauert hat. 

(3) Der Anspruch auf Urlaub .~m ersten 
Dienstjahr entsteht nicht vor Zurücklegung einer 
ununtel1brochenen Dienstzeit von sechs Monaten. 

§ 3. (4) Für die Bemessung der Urlatllbsdauer 
sind Dienstzeiten, die keine längeren Unter­
brechun.gen als jeweils sechzig Tage aufweisen, 
zusammenzuzählen. 

Angestelltengesetz 

§ 17. (1) Dem Angestellten gebührt in jedem 
Dienstjahr ein ununterbrochener Urlatllb. Das' 
Urlaubsausmaß beträgt bei einer Dienstzeit von 
weniger als zehn Dienstjahren achtzehn Werk­
tage; es erhöht sich auf vierundzwanzig ,Werk­
tage, wenn das Dienstverhältnis ohne Unter­
brechung zehn Jahre, und auf dreißig Werktage, 
wenn es fünfundzwanzig Jahre gedauert hat. 

(3) Der Anspruch auf Urlaub im ersten 
Dienstjahr entsteht nicht vor Zurücklegung einer 
ununterbrochenen Dienstzeit von sechs Monaten. 

§ 17. (8) Für die Bemessung .der Urlaubs dauer 
sind Dienstzeiten, die keine längeren Unter­
brechungen als sechzig Tage aufweisen, zusam­
menzurechnen. 

§ 17. (4) Wenn das Dienstverhältnis wenigstens 
zwei Jahre ununterbrochen g.edauert hat, so ist 
die in anderen Dienstverhältnissen im Inlande 
zugebrachte Dienstzeit als Angestellter, Arbeiter 
oder Lehrling, sofern sie mindestens je sechs 
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Fa s s u n g des E'n t w u r fes: 

2. die Zeit eines erfolgreichen Studiums an 
einer allgemeinbildenden höheren oder einer 
berufsbildenden mittleren oder höheren 
Schule oder einer Akademie im Sinne des 
Schulorganisationsgesetzes 1962, BGBL 
Nr. 242, oder an einer diesen gesetzlich 
geregelten Schularten vergleichbaren Schule, 
in dem für dieses Studium nach den schul­
rechtlichen Vorschriften geltenden Mindest­
ausmaß, soweit sie über die Erfüllung der 
ailgemeinen Schulpflicht hinausgeht, höch­
stens jedoch im Ausmaß von vier Jahren. 
Als Zeitpunkt des möglich.en Studienab­
schlusses ist bei Studien, die mit dem Schul­
jahr enden, der 30. Juni und bei Studien, 
die mit dem Kalenderjahr enden, der 
31. Dezember anzusehen; 

3. die gewöhnliche Dauer eines mit Erfolg ab­
geschlossenen Hochschulstudiums bis zum 
Höchstausmaß von fünf Jahren; 

4. Zeiten, für welche eine Haftentschädigung 
gentäß § 13 a Abs. 1 oder § 13 c Abs. 1 des 
Opferfürsorgegesetzes 1947, BGBL Nr. 183, 
gebührt. Diese Anrechnung findet nicht statt, 
soweit ein Arbeitsverhältnis. während der 
Haft aufrecht geblieben und aus diesem 
Grunde für die Urlaubsdauer zu berück­
sichtigen ist. 

(3) Zeiten nach Abs. 2 Z. 1 und 2 sind insge­
samt nur bis zum Höchstausmaß von zehn 
Jahren anzurechnen. 

C e'it end e s Re c h t 
Arbeiterurlaubsges~tz 

. § 3. (5) Zeiten, während deren Personen, die 
d= Opferfürsorgegesetz vom 4. Juli 1947, 
BGBL Nr. 183, unterliegen, nachweisbar aus 
politischen Gründen in Haft waren, sind für 
die Bemessung ,der Urlaub~dauer anzurechnen. 

Angestelltengesetz 
Monate gedauert hat, für die Bemessung der 
Urlaubsdauer bis zum Höchstausmaß von fünf 
Jahren anzurechnen. Im Falle einer übernahme 
in das Angestelltenverhältnis wird die Dienst­
zeit als Arbeiter hei demselben Dienstg,eber sofort 
zur Gänze angerechnet .. 

§ 17. (7) Hat das Dienstverhältnis ununter­
brochen sechs Monate gedauert, so ist dem 
Angestellten, der Hochschulstudien zurückgelegt 
hat, für die Bemessung der Urlaubsdauer eine 
der gewöhnlidlen Dauer .dieser Studien ent­
sprechende Zeit, soweit sie fünf Jahre nicht 
übersteigt, anzurechnen. 

§ 17. (6) Zeiten, während deren Personen, die 
dem Opferfürsorgegesetz unterlieg.en, nachweis­
bar aus politischen Gründen in Haft waren, sind 
für die Bemessung der Urlal1bsdauer voll anzu­
rechnen. Diese Anrechnung findet nicht statt, 
soweit ein Dienstverhältnis während der Haft 
aufrechtgeblieben und aus diesem Grund für 
die Urlarubsdauer zu berücksichtigen ist. 

§ 17. (4) "Höchstausmaß von fünf Jahren." 
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Fassung ,des Entwurfes: 

(4) Fallen anreenenbare Zeiten zusammen, so 
sind sie für die Bemessung der Urlaubsdauer 
nur einmal zu berücksichtigen. 

Zusatzurlaub 

§ 4. (1) Durch Verordnung des Bundesministers 
für soziale Verwaltung kann für Arbeitnehmer, 
die während des überwiegenden Teiles des 
Urlaubsjahres Arbeiten verrichten, welche über 
Feststellung des Zentral7Arbeitsinspektorates 
nach· dem Stand der medizinischen und techni­
schen Wissenschaften mit einer besonderen 
gesundheitlichen Gefährdung verbunden sind, 
ein Zusatzurlaub festgesetzt werden. Das Aus­
maß des Zusatzurlaubes beträgt· entsprechend 
dem Ausmaß der gesundheitlichen· Gefährdung 
bis zu sechs Werktagen pro Urlaubsjahr. Vor 
Erlassung der Verordnung sind die zuständigen 
Interessenvertretungen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer anzuhören. 

- (2) Für Betriebe, die dem Verkehrs-Arbeits­
inspektionsgesetz 1952, BGBl. Nr. 99, unter­
liegen, obliegt die Feststellung dem Verkehrs­
Arbeitsinspektorat, für Betriebe, die der berg~ 
behördlichen Aufsicht unterliegen, dem Bundes­
minister für Handel, Gewerbe und Industrie. 

(3) B~günstigten Invaliden im Sinne des § 2 
Invalideneinstellungsgesetz 1969, BGBI. Nr. 22/ 
1970, gebührt ein Zusatzurlaub im Ausmaß von 
drei Werktagen pro Urlaubsjahr. 

Verbrauch des Urlaubes 

§ 5. (1) Bei der Vereinbarung des Urlaubs­
zeitpunktes und des Urlaubszeitraumes sind die 
1) rl a1,lbswünsche des Arbeitl1ehmers zu berück-

Geltendes Recht 

Arbeiterurlaubsgesetz 

§ 4. Der Zeitpunkt des Urlaubsantrittes ist 
im Einvernehmen zwischen dem Dienstgeber 
und dem Arbeiter unter Rücksichtnahme auf 

Angestelliengesetz 

§ 17. (11) Der Zeitpunkt des Urlaubsantrittes 
ist im Einvernehmen zwischen dem Dienstgeber 
und dem Angestellten· unter Berücksichtigung 
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F ass u n g ,d.e's E h t w u r fes: 

sichtigen, es sei denn, ihrer Berücksichtigung 
stehen zwingende Erfordernisse des Betriebes 
entgegen. Diese Vereinbarung hat so zu erfolgen, 
daß der Urlaub bis zum Ende des Urlaubsjahres, 
in dem der Anspruch entstanden ist, verbraucht 
werden kann. 

(2) Für Zeiträume, während deren ein Arbeit­
nehmer aus einem der in § 2 Entgeltfortzah­
lungsgesetz 1974, BGBl. Nr. 399, genannten 
Gründe an der Arbeitsleistung verhindert ist, 
während deren er Anspruch auf Pflegefreistellung 
unter Fortzahlung des Entgelts im Sinne des § 16 
Abs. 2 oder während deren er sonst Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung bei Entfall der Arbeits- -
leistung hat, darf der Urlaubs antritt nicht ver­
einbart und der ver.einbarte Urlaub nicht ange­
treten werden. Geschieht dies dennoch, gilt der 
Zeitraum der Arbeitsverhinderung nicht als 
Urlaub. 

(3) Der Urlaub kann in zwei Teilen verbraucht 
werden, doch muß ein Teil mindestens sechs 
~erktage betragen. 

(4) ~ird der Urlaub in dem Urlaubsjahr, in 
dem der Anspruch entstanden ist, 

1. mangels Einigung zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer über den' Verbrauch des 
Urlaubs oder 

.2. aus dem alleinigen Verschulden des Arbeit-
gebers nicht verbraucht, 

so kann er vom Arbeitnehmer im folgenden 
Urlaubsjahr jederzeit nach vorheriger Verständi­
gung des Arbeitgebers angetreten werden. 

Geltendes Recht 
Arbeiterurlaubsgesetz 

die Erfordernisse des Betriebes und die Erho­
.lungsmöglichkeit :des Arbeiters zu bestimmen. 

§ 3. (6) Die Zeit, während der ein Arbeiter 
durch Krankheit oder durch einen Unglücksfall 
an der Leistung seiner Dienste verhindert ist, 
darf in den Urlaub nicht eingerechnet werden. 

§ 5. (1) Der Urlaub kann in zwei Teilen ge­
währt werden, dom darf ein Teil nicht weniger 
als sechs ~erktage betr,agen. Durch Kollektiv­
vertrag kann eine andere . Regdung getroffen 
werden; wobei jedoch wenigstens ein Teil des 
Urlaubes Erwachsener mindestens sechs ~erk­
tage, ,des Urlaubes Jugendlicher mindesten~ 
zwölf ~erktage betragen muß. 

Angestelltengesetz 
. auf die Erfol1dernisse des Betriebes und die Er­
holungsmöglichkeit des Angestellten zu bestim­
men. 

§ 17. (9) Die Zeit, während ·der ein Angestellter 
durch Krankheit oder durch einen Unglücksfall 
an der Leistung seiner Diens!le verhindert ist, 
darf in den Urlaub nicht eingerechnet werden. 

§ 17. (10) Der Urlaub kann in zwei Teilen 
gewährt werden, doch ,darf ein Teil nimt weniger 
als sems ~erktage betragen. Durch Kollektiv­
v.ertrag kann eine andere Regelung getroffen 
werden, wobei jedoch weruigstens ein Teil des 
Urlaubes Erwachsener mindestens sechs ~erk­
tage, des Urlaubes Jugendlimer mindestens zwölf 
Werktage betragen muß. 

-V1 
o 
Q.. 

~ 
b;:j 

ß 
~ 

(D 

::s 

-.cl 

150 der B
eilagen X

IV
. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
19 von 26

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



F ass u n·g des E n t w u r f ,e s: 

(5) Der Urlaubsanspruch verfällt, wenn der 
Urlaub aus· dem alleinigen" Verschulden des 
Arbeitnehmers in dem Urlaubsjahr, in dem der 
Anspruch entstanden ist, nicht verbraucht wird. 

Erkrankung während des Urlaubes 

§ 6. (1) Erkrankt (verunglückt) ein Arbeit­
nehmer während des Urlaubes, ohne dies vor­
sätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt zu 
haben, so werden auf Werktage fallende Tage 
der Erkrankung, an denen der Arbeitnehmer 
durch die. Erkrankung arbeitsunfähig war, auf 
das Urlaubsausmaß nicht angerechnet, wenn die 
Erkrankung länger als drei Kalendertage ge­
dauert hat. 

(2) übt ein Arbeitnehmer während seines 
Urlaubes eine dem Erholungszweck wider­
sprechende Erwerbstätigkeit aus, so findet Abs. 1 
keine Anwendung, wenn die Erkrankung (der 
Unglücksfall) mit dieser Erwerbstätigkeit in 
ursächlichem Zusammenhang steht. 

(3) Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber 
nach dreitägiger Krankheitsdauer die Erkrankung 
unverzüglich mitzuteilen. Ist dies aus Gründen, 
die nicht vom Arbeitnehmer zu vertreten sind, 
nicht möglich, so gilt die Mitteilung als recht­
zeitig erfolgt, wenn sie unmittelbar nach Wegfall 
des Hinderungsgrundes nachgeholt wird. Bei 
Wiederantritt des Dienstes hat der Arbeitnehmer 
ohne schuldhafte Verzögerung ein ärztliches 
Zeugnis oder eine Bestätigung des zuständigen 
Krankenversicherungsträgers über Beginn, Dauer 
und Ursache der Arbeitsunfähigkeit vorzulegen. 
Kommtder Arbeitnehmer diesen Verpflichtungen 
nicht nach, so ist Abs. 1 nicht anzuwenden. 

Geltendes Recht 
Arbeiterurlaubsgesetz Angestelltengesetz 

Bundesgesetz vom 13. Mai 1964, BGBl.Nr. 108, betreffend Erkrankung während 
des Urlaubes 

§ 2. (1) Erkrankt (verunglückt) ein Dienstnehmer während des Urlaubes, ohne dies vorsätzlich 
oder grob fahrlässig herbeigeführt zu haben, so werden auf Werktage fallende Tage der Erkrankung, 
an denen der Dienstnehmer durch die Erkrankung arbeitsunfähig war, auf das Urlaubsausmaß nicht 
angerechnet, wenn die Erkrankung länger als drei Kalendertage gedauert hat. 

(3) Erkrankt (verunglückt) ein Dienstnehmer, der während seines Urlaubes eine dem Erholungs­
zwecke des Urlaubes widersprechende Erwerbstätigkeit ausübt, so findet Abs. 1 keine Anwendung. 

§ 2. (4) Der Dienstnehmer ist verpflichtet, dem Dienstgeber (Auftraggeber) nach dreitägiger 
Krankheitsdauer über die Erkrankung unverzüglich Mitteilung zu machen. Kann der Dienstnehmer 
aus Gründen, die nicht von ihm zu vertreten sind, diese Mitteilung nicht unverzüglim erstatten, 
gilt die Bekanntgabe als rechtzeitig erstattet, wenn sie unmittelbar nach Wegfall des Hinderungs­
grundes namgeho!t wird. Bei Wiederantritt des Dienstes hat der Dienstnehmer ohne schuldhafte 
Verzögerung ein ärztliches Zeugnis oder eine Bestätigung der zuständigen Krankenkasse vorzulegen. 
Kommt der Dienstnehmer diesen Verpflichtungen nicht nach, so findet Abs. 1 keine Anwendung. 

(5) Das ärztlidle Zeugnis beziehungsweise die Be~tätigung der Krankenkasse hat über Beginn, 
Dauer und Ursache der Arbeitsunfähigkeit Aufschluß zu geben. Bei Erkrankung des Dienstnehmers 
im Ausland ist an Stelle des vorgesehenen ärztlichen Zeugnisses oder der Bestätigung der Kranken­
kasse eine Bescheinigung der Krankenanstalt über die stationäre Behandlung beizubringen. 
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Fa s s u n g' d e ~ E n t w u r fes: 

Urlaubsentgelt 
§ 7. (1) Während des Urlaubes behält der Ar­

beitnehmer den Anspruch auf :das Entgelt nach 
Maßgabe der folg,enden Bestimmungen. 

(2) Ein nach Wochen, Monaten oder längeren 
Zeiträumen bemessenes Entgelt darf für die Ur­
laubsdauer nicht gemindert werden. 

(3) Bei Akkord-, Stück- oder Gedinglöhnen, 
akkordähnlichen oder sonstigen leistungsbezoge­
nen Prämien oder Entgelten ist das Urlaubsent­
gelt nach dem Durchschnitt der letzten dreizehn 
voll gearbeiteten Wochen unter Ausscheidung 
nur ausnahmsweise geleisteter Arbeiten und unter 
Berücksichtigung des zuletzt geltenden Lohn­
satzes zu berechnen. 

(4) In allen anderen Fällen ist für die Urlaubs­
dauer das regelmäßige Entgelt zu zahlen. Regel­
mäßiges Entgelt ist jenes Entgelt, das dem Ar­
beitnehmer gebührt hätte, wenn der Urlaub 
nicht angetreten worden wäre. 

(5) Ist Verpflegung vereinbart und nimmt sie 
der Arbeitnehmer während des Urlaubes nicht 
in Anspruch, so ist ihm an ihrer Stelle ein Betrag 
in der Höhe des auf die Dauer des Urlaubes ent­
fallenden Barentgeltes zu vergüten. 

(6) Durch Kollektivvertrag im Sinne des § 18 
Abs. 4 ArbVG, BGBI. Nr. 22/1974, kann gere­
gelt werden, welche sonstigen Leistungen des 
Arbeitgebers bei Berechnung ,des Urlaubsent­
geltes zu berücksichtigen sind. Durch Kollektiv­
vertrag kann weiters eine von Abs. 3 bis 5 ab­
weichende Art der Entgeltberechnung geregel~ 
werden. ; 

Geltendes Recht 
Arbeiterurlaubsgesetz 

§ 6. (1) Während ,des Urlaubes behält der 
Arbeiter den Anspruch auf das Entgelt nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen. 

§ 6. (2) 1. Satz 
Der Bcredmung des UrlaubS'entgeltes nadl 

Abs. 1 ist der Lohn zugrunde zu l.egen,lder sich 
aus der ,für den Arbeitergelten,den wöchent­
lichen Normalarbeitszeit ergibt. 

§ 6. (2) 2. Satz 
Bei AkkoI1d-, Stück- oder Gedinglohn bemißt 

sich das Urlaubsentgelt, wenn nicht durch Kol­
lektivvertrag etwas anderes vereinbart ist, nach 
dem Durchschnitt ,der letzten ,dreizehn Wochen 
unter AussdleiJdung nur ausnahmsweise geleiste­
ter Arbeiten. 

§ 6. (2) 1. Satz 
Der Beremnung des Urlaubsentgeltes nach 

Abs. 1 ist der Lohn zugrulLde zu Legen, der sich 
aiUS der für den Arbeiter geltenden wöchent­
lichen Normalarbeitszeit ergibt. 

§ 6. (3) Ist die Verpflegung ver,einbart und 
nimmt sie der Arbeiter während des Urlaubes 
nicht in Anspruch, so gebührt ihm an ihrer 
Stelle für jed<on Urlaubstag, einsdlließlich der 
in den Urlaub fallenden Sonn- und Feiertage, 
der Betrag seines täglichen Krankengeldes. 

Angestelltengesetz 

§ 17 a. (1) Während des Urlaubes behält der' 
Angestellte den Anspruch auf das Entgelt. 

§ 17 a. (2) Der Berechnung des Urlaubsent­
geltes nach Abs. 1 ist der Gehalt zugrunde zu 
legen, der sich aus der für 'den Angestellten 
geltenden Normalarbeitszeit ergibt. 

§ 17 a. (2) Der Beredmung des Urla,ubsent­
geltes nach Abs. 1 ist der Gehalt zugrunde zu 
legen, 4er sich aus der für den Angestellten 
geltenden Normalarbeitszeit ergibt. 

§ 17 a. (3) Ist Verpflegung vereinbart und 
nimmt sie der Angestellte während des Urlaubes 
nicht in Anspruch, so ist ihm an ihrer Stelle 
ein Betrag in der Höhe seiner auf die Dauer 
des Urlaubes entfallenden Geldbezüge zu ver­
güten. 
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Fassung des Entwurfes: 

(7) Da~ Urlaubsentgelt ist bei Antritt des 
Urlaubes für die ganze Urlaubsdauer im voraus 
zu zahlen. 

Aufzeichnungen 

§ 8. (1) Der Arbeitgeber hat Aufzeichnungen 
zu führen, aus denen hervorgeht 

1. der Zeitpunkt des Dienstantrittes des Ar­
beitnehmers, die angerechneten Dienstzeiten 
und die Dauer des dem Arbeitnehmer zu­
stehenden bezahlten Urlaubes; 

2. die Zeit, in welcher der Arbeitnehmer seinen 
bezahlten Urlaub genommen hat; 

3. das Entgelt, das der Arbeitnehmer für die 
Dauer des bezahlten Urlaubes erhalten hat, 
und der Zeitpunkt der: Auszahlung; 

4. wenn das Urlaubsjahr nicht nach dem Ar­
beitsjahr berechnet wird, der Zeitpunkt, ab 
dem ,die Umstellung ,gilt, und die Norm, auf 
Grund der die Umstellung erfolgt ist, sowie 
,das Ausmaß der ,dem Arbeitnehmer für den 

. Umstellungszeitraum gebührenden Urlaubs-
ansprüche und der Zeitraum, in dem dieser 
Urlaub verbraucht wurde. 

(2) Die Verpflichtung nach Abs. 1 ist auch dann 
erfüllt, wenn diese Angaben aus Aufzeichnungen 
hervorgehen, die der Arbeitgeber zum Nachweis 
der Erfüllung anderer Verpflichtungen führt. 

. Urlaubsentschädigung 

§ 9. Dem Arbeitnehmer gebührt eine Ent­
schädigung in Höhe des noch ausstehenden Ur­
laubsentgeltes einschließlich der auf den nicht 
verbrauchten Urlaub entfallenden aliquoten Teile 

Geltendes Recht 
Arbeiterurlaubsgesetz 

§ 6. (4) Die Beträge nach Abs. 1 bis 3 ~ind 
bei Antritt des Urlaubes für die ganze Urlaubs­
dauer im voraus zu bezahlen. 

§ 7. (1) Der Dienstgeber hat Aufzeichnungen 
zu führen, aus denen hervorgeht 

a) der Zeitpunkt des Dienstantrittes des 
Arbeiters und die Dauer 'des dem Arbeiter 
zustehenden bezahlten Jahresurlaubes, 

b) die Zeit, in der der Arbeiter seinen be­
zahlten Jahresurlaub genommen hat, und 

c) das Entgelt, das der Arbeiter für die 
Dauer des bezahlten Jahresurlaubes er­
halten hat. 

§ 7. (2) Die Verpflichtung nach. Abs. 1 ist 
auch dann erfüllt, wenn die dort verlangten 

'Angaben aus Aufzeichnungen hervorgehen; die 
der Dienstgeber zum Nachweis der Erfüllung an­
derer Verpflichtungen führt. 

Angestelltengesetz 
§ 17 a. (4) Die Beträge nach Abs. 1 bis 3 sind 

bei Antritt des Urlaubes für die ganze Urlaubs­
dauer im voraus zu bezahlen. 

§ 17 c. (1) Der Dienstgeber hat Aufzeichnun­
gen zu führ,en, aus ,denen hervorgeht 

a) der Zeitpunkt des Dienstantrittes des 
Angestellten und die Dauer des dem Ange­
stellten zustehenden bezahlten J ahres­
urlaubes, 

b) die Zeit, in der ,der Angestellte seinen 
bezahlten Jahresurlaub genommen hat, 
und 

c) das Entgelt, ,das der Angestellte für die 
Dauer des bezahlten Jahl'esurlaubes er­
halten hat. 

§ 17 c. (2) Die Verpflichtung nach Abs. 1 ist 
auch dann erfüllt, wenn die dort verlangten 
Angaben aus Aufzeichnung.en hervorgehen, die 
der Dienstgeber zum Nachweis der Erfüllung­
anderer Verpflichtlungen führt . 
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Fassung ,des Ent'wurfes: 

von Sonderzahlungen, wenn das Arbeitsverhält­
nis nach Entstehen des Urlaubsanspruches, jedoch 
vor Verbrauch des Urlaubes 

1. vorzeitig aufgelöst wird und der Arbeit­
nehmer die vorzeitige Auflösung nicht ver­
schuldet hat oder 

2. durch Kündigung beendet wurde und der 
Urlaub während der Kündigungfrist nicht 
verbraucht werden konnte oder dem Arbeit­
nehmer der Urlaubsverbrauch während der 
Kündigungsfrist nicht zumutbar war oder 

3. durch Zeit ablauf oder 
4. d'urch Tod des Arbeitnehmers endet. 

Urlaubsabfindung 

§ 10. (1) Dem Arbeitnehmer gebührt eine 
Abfindung, wenn das Arbeitsverhältnis vor Ver­
brauch des Urlaubes endet und kein Anspruch 
auf Urlaubsentschädigung besteht. Die Abfindung 
beträgt für jede Woche seit Beginn des Urlaubs­
jahres, in dem ein Urlaub nicht verbraucht 
wurde, 1/52 des Urlaubsentgeltes. 

(2) Die Abfindung gebührt nicht, wenn der 
Arbeitnehmer ohne wichtigen Grund vorzeitig 
austritt. 

Pfändungsschutz 

§ 11. Das Urlaubsentgelt, die Urlaubsentschädi­
gung und die Urlaubsabfindung sind der Exe­
kution entzogen, soweit sie nicht Unterhalts­
ansprüche betrifft. 

Geltendes Recht 
Arbeiterurlaubsgesetz 

§ 8. Dem Arheiter gebührt eine Abfindung, 
wenn das Dienstverhältnis vor Verbrauch eines 
Urlaubes beendet wird. Die Abfindung beträgt 
für jede Woche seit Beginn des Dienstjahres, in 
dem ein Urlaub nicht verbrauCht wunde, ein 
Zweiundfünfzigstel des Urlaubsentgeltes, das ge­
bührt hätte, wenn in dem betreffenden Dienst­
jahr der Urlaub verbraucht wonden wäre. 

§ 9. Der Arbeiter verLiert die Ansprüche auf 
Urlaub und Abfindung, wenn er ohne wichtigen 
Grund vorzeitig austritt, er verliert den An­
spruch auf Urlaub, wenn ihn ein Verschulden 
an der vorzeitigen Entlassung trifft, jedoch 
bleibt der Anspruch auf· Abfindung· gewahrt. 

§ 11. Das Urlaubsentgelt und die Abfindung 
sind der Exelmtion entzogen, soweit sie nicht 
Unterhaltsansprüche betrifft. 

Angestelltengesetz 

§ 17 b. Der Angestellte verliert den Anspruch 
auf Urlaub, wenn er ohne wichtigen Grund 
vorzeiti.g austritt oder wenn .ihn ein Verschulden 
an der vorzeitigen Entlassung trifft. 

§ 17 a, (5) Das Urlaubsentgelt ist der Exeku­
ti on entzogen, soweit s~e nicht Unterhalts an­
sprüche betrifft. 
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F ass u n g des E n t w ur fes: 

Unabdingbarkeit 

§ 12. Die Rechte, die dem Arbeitnehmer auf 
Grund der §§ 2 bis 11 zustehen, können durch 
Arbeitsvertrag, Arbeits(Dienst)ordnung, Betriebs­
vereinbarung oder, soweit in diesem Bundes­
gesetz nicht ;ander.es bestimmt ist, durch Kollek­
tivvertrag . weder aufgehoben noch beschränkt 
werden. 

Strafbestimmun'gen 

§ 13. Arbeitgeber oder deren gesetzliche Ver­
treter, die den Bestimmungen des § 8 zuwider­
handeln, sind, sofern die Tat nicht nach anderen 
Vorschriften einer strengeren Straf,e unterliegt, 
von der Bezirksverwaltungsbehörde, soweit es 
sich um Betriebe handelt, die der bergbehörd­
lichen Aufs~cht unterstehen, von der Berghaupt­
mannschaft, mit einer Geldstrafe von S 500,­
bis S 30 000,- zu bestrafen. 

Weitergelten von Regelungen 

§ 14. (1) Im Zeitpunkt des Inkrafttre1:iens 
dieses Abschnittes bestehende, für' die Arbeit­
nehmer günstigere Regelungen' in Kollektivver­
trägen, Arbeitsordnungen (Dienstordnungen), 
Betriebsvereinbarungen oder Arbeits,verträgen 
werden durch die Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes nicht berührt. 

(2) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Abschnittes bestehende kollektivvertragliche Ver­
einbarungen' in Angelegenheiten; in, denen nach 
der Bestimmung des § 7 Abs.' 6 abweichende 
Regelungen durch Kollektivvertrag zulässig sind, 
gelten als solche Regelungen, insoweit sie der 
vorgenannten Bestimmung entsprechen. 

Gel t end es Re c h t 
Arbeiterurlaubsgesetz 

§ 10. Die dein A~beiter durch dieses Bundes­
ge~etz zustehenden Ansprüche können durch 
Dienstvertrag, Arbeits(Dienst)ordnung und -
soweit dieses Bundesgesetz nichts anderes be­
stimmt - durch Kollektivvertrag weder auf­
gehoben noch beschränkt werden; 

Angestelltengesetz 

§ 40. Die Rechte, die dem Angesllellten auf 
Grund der Bestimmungen der §§ 8, 9, 10 letzter 
Absatz, 12, 14 Abs. 2, 15, 16, 17, 17 a, 18, 19 
Abs. 2, 20 Abs. 2 bis 5, 21 bis 24, 29, 30 
Abs. 2 bis 4, 31 Abs. 1, 34, 37 bis 39 zustehen, 
können durch Dienstv.ertrag wederarufgehoben 
noch beschränkt wellden. 
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Fa s s u n g ,d es E n t w u r fes: 

Abschnitt 2 

Pflegefreistellung 

Geltungsbereich 
§ 15. (1) Die BestiIIlmungen dieses Abs,chnittes 

gelten für Arbeitnehmer aller Art, deren Ar­
beitsverhältnis auf einem privatrechtlichen Ver­
trag beruht. 

(2) Ausgenommen sind 
1. Arbeitsverhältnisse der land- und forstwirt­

schaftlichen A1"peiter, auf die ,das Land­
arbeitsgesetz 1948, BGBl. N r. 140, anzu­
wenden ist; 

2. Heimarbeiter, auf die das Heimarbeitsgesetz 
1960, BGBl. Nr. 105/1961, anzuwenden ist; 

3. Arbeitsverhältnisse zu einem Land, einem 
- Gemeindeverband oder einer Gemeinde; 
4. Arbeitsverhältnisse zum Bund, . auf die 

dienstrechtliche Vorschriften anzuwenden 
sind, welche den wesentlichen Inhait des Ar­

, beitsverhältnisses zwingend regeln; 
5. Arbeits,verhältnisse zu Stiftungen, Anstalten 

oder. Fonds, auf die das Vertragsbediensteten­
gesetz 1948, BGBl. Nr. 86, gemäß § 1 Abs. 2 
VBG sinngemäß anzuwenden ist. 

Pflegefreistellung 

§ 16. (1) Ist der Arbeitnehmer nach Antritt 
des Arbeitsverhältnisses an der Arbeitsleistung 
wegen der notwendigen Pflege eines im gemein­
samen Haushalt lehenden erkrankten nahen An­
gehörigen während einer verhältnismäßig kurzen 
Zeit verhindert, so ist er für diese Zeit von der 
Arbeitsleistung freigestellt. Als nahe Angehörige 
im Sinne dieses. Bundesges.etzes ,sind der Ehegatte 

Geltendes Recht 

Arbeiterurlaubsgesetz Angestelltengesetz 
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Fa s s u n g des E n t w ud es: 

und Personen anzusehen, die mit dem Al'beit­
nehmer in gerader Linie verwandt sind, ferner 
Wahl- und Pflegekinder sowie die Person, mit 
der der Arbeitnehmer in Lebensgemeinschaft 
lebt. 

(2) Ist der Arbeitnehmer aus den in Abs. 1 ge­
nannten Gründen an der Arbeitsleistung durch 
mehr als insgesamt sechs Arbeitstage innerhalb 
eines Arbeitsjahres verhindert, so hat er dennoch 
nur Anspl'uch -auf Fortzahlung des Entgelts für 
sechs Arbeitstage. 

U nabdingbarkeit 

§ 17. Die Rechte, die dem Arbeitnehmer auf 
Grund des § 16 zustehen, können durch Arbeits­
vertrag, Arbeits(Dienst)ordnung, Betriebsverein­
barung oder Kollektivvertrag weder aufgehoben 
noch beschränkt werden. 

Günstigere Regelungen 

§ 18. Gesetzliche Vorschriften, Kollektivver­
träge, Arbeits(Dienst)ordnungen, Betriebsverein­
barungen oder Arbeitsyerträge, die den An­
spruch auf Pflegefreistellung im Sinne des § 16 
günstiger regeln, bleiben insoweit unberührt. 

Arheiterurlaubsgesetz 
Gel te n d"e s Re c h t. 

Angestelltengesetz 
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